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(54) Temperierungsvorrichtung mit Testmöglichkeit und Verfahren zum Testen einer 
Temperierungsvorrichtung

(57) Die Erfindung betrifft eine Temperierungsvor-
richtung zur Durchführung eines Temperierprogramms
für mindestens eine Probe, insbesondere PCR-Probe,
umfassend: mindestens einen Temperierblock, der zur
Aufnahme der mindestens einen Probe ausgebildet ist,
mindestens eine Temperiereinrichtung, die zur Tempe-
rierung dieses mindestens einen Temperierblocks ange-
ordnet ist, mindestens eine Temperaturmesseinrichtung,
welche dieser Temperiereinrichtung zugeordnet ist, min-
destens einen Regelkreis zur Regelung einer Tempera-
tur, dem mindestens eine Temperiereinrichtung und min-
destens eine dieser mindestens einen Temperiereinrich-
tung zugeordnete Temperaturmesseinrichtung zugeord-
net sind, mindestens eine Steuerungseinrichtung, die zur
Steuerung der Temperierung des mindestens einen
Temperierblocks ausgebildet ist, wobei die Temperie-
rungsvorrichtung mindestens zwei Temperaturmessein-
richtungen umfasst, die mindestens einem Regelkreis
zugeordnet sind, und der Temperierungsvorrichtung ei-
ne Testeinrichtung zur Durchführung eines Testverfah-
rens zugeordnet ist, wobei diese Testeinrichtung eine
Signalverbindung zu mindestens einer dieser minde-
stens zwei Temperaturmesseinrichtungen umfasst, so
dass mittels dieser Signalverbindung mindestens eine
Testgröße der Temperierungsvorrichtung ermittelbar ist,
welche den Betriebszustand der Temperierungsvorrich-
tung kennzeichnet. Die Erfindung betrifft ferner ein Ver-
fahren zum Testen einer Temperierungsvorrichtung, wo-

bei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst: Starten
des Verfahrens; Betreiben mindestens dieser ersten
Temperiereinrichtung für die Dauer mindestens eines er-
sten Zeitabschnitts ab mindestens einer ersten Zeit; Er-
fassen mindestens einer Messtemperatur aus dieser
mindestens einen, dieser ersten Temperiereinrichtung
zugeordneten, ersten Temperaturmesseinrichtung we-
nigstens zu einer zweiten Zeit; Ermitteln mindestens ei-
ner ersten Testgröße der Temperierungsvorrichtung un-
ter Verwendung dieser mindestens einen Messtempera-
tur; und Vergleich dieser ersten Testgröße mit einer Re-
ferenzgröße.



EP 2 153 901 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Temperierungsvor-
richtung zur Temperierung mindestens einer Probe mit
Testmöglichkeit und ein Verfahren zum Testen einer
Temperierungsvorrichtung.
[0002] Temperierungsvorrichtungen werden z.B. als
Thermostaten, Thermomischer oder Thermocycler in
Untersuchungs-, Forschungs- oder Herstellungslabora-
torien verwendet, um eine z.B. flüssige Probe auf eine
gewünschte Temperatur zu bringen. Das genaue Ein-
stellen von vorbestimmten Temperaturen in Proben ist
insbesondere bei chemischen Reaktionen wichtig, deren
erfolgreiche Durchführung kritisch von der Einhaltung
mindestens einer bestimmten Temperatur oder eines
zeitlich veränderlichen Temperaturprofils abhängen. Ein
Beispiel für eine solche chemische Reaktion ist die Po-
lymerasekettenreaktion (polymerase chain reaction,
PCR). Mittels einer solchen PCR-Reaktion lassen sich
DNA-Abschnitte sehr effizient vervielfachen, weshalb
diese Methode mit weiter wachsender Bedeutung z.B. in
der Pharmazie, Medizin, Forschung oder Forensik ein-
gesetzt wird.
[0003] Das genaue Einhalten von bestimmten Tempe-
raturwerten, mit denen eine Probe während eines PCR-
Temperierprogramms zyklisch beaufschlagt wird, ist kri-
tisch für die erfolgreiche Durchführung einer PCR, ins-
besondere einer quantitativen PCR. Bei der PCR werden
über verschiedene, genau definierte Temperaturlevel die
Zyklusabschnitte Denaturierung, Primerhybridisierung
und Elongation gesteuert. Die Qualität der PCR hängt
dabei entscheidend von der Leistungsfähigkeit der Kom-
ponenten der verwendeten Temperierungsvorrichtung
und somit von deren Betriebszustand ab. Insbesondere,
wenn z.B. aus medizinischen oder rechtsmedizinischen
Gründen hohe Anforderungen an die Zuverlässigkeit und
Reproduzierbarkeit einer PCR gestellt werden, ist eine
Kontrolle des Betriebszustands einer verwendeten Tem-
perierungsvorrichtung wichtig.
[0004] Es ist bei Temperierungsvorrichtungen mit
elektrisch einstellbaren Temperiereinrichtungen, wie
z.B. Peltierelementen, üblich, eine gewünschte Tempe-
ratur mittels eines Regelkreises einzustellen, dessen
Stellglied das Peltierelement und dessen Messglied ei-
nen Temperatursensor umfasst. In diesem Regelkreis
wird das Stellglied mit dem Ziel betrieben, die vom Mess-
glied ermittelte Temperatur in Übereinstimmung mit einer
Solltemperatur zu bringen. Es können aber Störungen
einer solchen Vorrichtung auftreten, welche deren Lei-
stungsfähigkeit beeinträchtigen, ohne dabei die Funktion
der Vorrichtung im laufenden Betrieb in einer für den An-
wender unmittelbar wahrnehmbaren Weise zu behin-
dern. Solche Störungen können z.B. Leistungsabwei-
chungen der Temperiereinrichtung über deren Lebens-
dauer oder die Drift von Sensoren sein. Insbesondere
für die Überprüfung der Funktionsfähigkeit von Tempe-
ratursensoren ist es bekannt, externe Thermometer- und
Kalibrierungssets zum Einsatz zu bringen, die eine Tem-

peratur an der Vorrichtung messen. Eine solche Über-
prüfung erfordert aber einen relativ hohen Hardware-,
Personal- und Zeitaufwand.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine
verbesserte Temperierungsvorrichtung zu schaffen, die
insbesondere zuverlässig arbeitet und bei der insbeson-
dere mögliche Betriebsstörungen einfacher erfassbar
sind, und ein verbessertes Verfahren zum Testen der
Funktion einer Temperierungsvorrichtung bereit zu stel-
len.
[0006] Diese Aufgabe wird gelöst durch die Temperie-
rungsvorrichtung gemäß Anspruch 1 und das Verfahrens
gemäß Anspruch 6 der vorliegenden Erfindung. Zu be-
vorzugende Weiterbildungen der Erfindung sind Gegen-
stand der Unteransprüche.
[0007] Die erfindungsgemäße Temperierungsvorrich-
tung zur Durchführung eines Temperierprogramms mit
mindestens einer Probe, insbesondere PCR-Probe, um-
fasst: mindestens einen Temperierblock, der zur Aufnah-
me der mindestens einen Probe ausgebildet ist, minde-
stens eine Temperiereinrichtung, die zur Temperierung
dieses mindestens einen Temperierblocks angeordnet
ist, mindestens eine Temperaturmesseinrichtung, wel-
che dieser Temperiereinrichtung zugeordnet ist, minde-
stens einen Regelkreis zur Regelung einer Temperatur,
dem mindestens eine Temperiereinrichtung und minde-
stens eine dieser mindestens einen Temperiereinrich-
tung zugeordnete Temperaturmesseinrichtung zugeord-
net sind, mindestens eine Steuerungseinrichtung, die zur
Steuerung der Temperierung des mindestens einen
Temperierblocks ausgebildet ist, wobei die Temperie-
rungsvorrichtung mindestens zwei Temperaturmessein-
richtungen umfasst, die mindestens einem Regelkreis
zugeordnet sind, und der Temperierungsvorrichtung ei-
ne Testeinrichtung zur Durchführung eines Testverfah-
rens zugeordnet ist, wobei diese Testeinrichtung eine
Signalverbindung zu mindestens einer dieser minde-
stens zwei Temperaturmesseinrichtungen umfasst, so
dass mittels dieser Signalverbindung mindestens eine
Testgröße der Temperierungsvorrichtung ermittelbar ist,
welche den Betriebszustand der Temperierungsvorrich-
tung kennzeichnet. Eine solche Temperierungsvorrich-
tung ist vorzugsweise ein Thermomischer zum gleichzei-
tigen Mischen und Temperieren mindestens einer Probe
oder ein Thermostat, die zur Durchführung eines Tem-
perierprogramms mit mindestens einer Probe ausgebil-
det sind. Das Temperierprogramm weist dabei zumin-
dest den Schritt auf, diese mindestens eine Probe auf
mindestens eine Zieltemperatur zu temperieren. Dies er-
folgt vorzugsweise durch manuelles oder automatisches
Einstellen mindestens einer Solltemperatur als Zieltem-
peratur an diesem mindestens einen Regelkreis.
[0008] Ferner weist diese Temperierungsvorrichtung
vorzugsweise die Funktion eines Thermocyclers auf oder
ist als Thermocycler gestaltet. Dieser ist vorzugsweise
zur Durchführung einer PCR-Reaktion in mindestens ei-
ner PCR-Probe geeignet. Diese Temperierungsvorrich-
tung ist vorzugsweise ein Thermocycler. Das Temperier-
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programm umfasst dabei vorzugsweise zumindest die
Temperierschritte eines PCR-Zyklus, während dem die
PCR-Probe in zeitlicher Abfolge auf mindestens zwei
oder drei Temperaturen temperiert wird. Mittels eines
einzigen Temperierprogramms wird vorzugsweise eine
PCR-Reaktion in mindestens einer PCR-Probe durchge-
führt, indem die Temperierschritte eines PCR-Zyklus
mehrfach wiederholt werden, insbesondere 10 bis 70
mal. Es kann wünschenswert sein, die kritischen Tem-
peraturlevel einer PCR durch Anlegen eines räumlichen
Temperaturgradienten, d.h. eines räumlich veränderli-
chen Temperaturprofils mit mindestens zwei unter-
schiedlichen Temperaturen, herauszufinden. Dazu wird
im Temperierblock entlang einer Strecke ein Tempera-
turgradient erzeugt, entlang der eine Vielzahl von PCR-
Proben angeordnet sind, die somit unterschiedlichen
Temperaturen ausgesetzt werden, die zu unterschiedlich
guten PCR-Ergebnissen führen. Der Temperaturgradi-
ent kann z.B. durch mindestens zwei unterhalb des Tem-
perierblocks angeordnete Temperiereinrichtungen er-
zeugt werden, wie dies in der WO 98/020975 A1 be-
schrieben ist. Dies hat den Vorteil, dass der Temperier-
block auch auf eine einheitliche Temperatur gebracht
werden kann, indem diese mindestens zwei Temperier-
einrichtungen dieselbe Temperatur erzeugen. Ferner
kann ein Temperaturgradient dazu verwendet werden,
um die in den Aufnahmen eines Temperierblocks vorge-
sehenen Proben auf unterschiedlichen Temperaturen zu
halten, was z.B. sinnvoll ist, wenn die Proben gruppen-
weise verschiedene Reaktionsphasen durchlaufen. So-
mit kann ein Temperaturgradient kontinuierliche Tempe-
raturänderungen aufweisen oder stufenförmig sein. Al-
ternativ kann die Erzeugung eines Temperaturgradien-
ten durch andere Anordnungen, bei denen mindestens
zwei unterschiedliche Temperaturen auf den Temperier-
block aufgetragen werden, vorgesehen sein. Die Tem-
perierungsvorrichtung kann eine oder mehrere Tempe-
riereinrichtungen aufweisen, möglicherweise sogar je-
weils eine für eine geringe Anzahl von Proben, z.B. eine
je Probe oder eine je zwei Proben.
[0009] Andere mögliche Temperierungsvorrichtungen
sind Workstations und andere Vorrichtungen, mit denen
zeitgleich eine oder mehrere Proben einem Temperier-
programm unterzogen werden können.
[0010] Der Temperierblock ist vorzugsweise gemäß
dem in der WO 98/020975 A1 beschriebenen Tempe-
rierblock gestaltet. Als Temperierblock wird vorliegend
ein Bauteil bezeichnet, dessen Gestaltung es ermöglicht,
mindestens eine am oder im Temperierblock angeord-
nete Probe zu temperieren. Vorzugsweise weist der
Temperierblock mindestens ein einstückig gefertigtes,
vorzugsweise im Wesentlichen quaderförmiges, Bauteil
aus einem gut wärmeleitfähigen Material, insbesondere
Metall, z.B. Aluminium oder Silber, auf. Es ist ferner mög-
lich und bevorzugt, dass dieser Temperierblock in min-
destens zwei, insbesondere 3, 4, 5, 6 oder mehr einstük-
kig gefertigte Abschnitte aus einem gut wärmeleitfähigen
Material unterteilt ist, die durch ein schlechter wärmeleit-

fähiges Medium oder Material getrennt sind. In diesem
Bauteil oder in jedem dieser Abschnitte befindet sich,
vorzugsweise an der Oberseite, mindestens eine Auf-
nahme für eine Probe oder ein Probenbehältnis. Diese
Aufnahme ist vorzugsweise in einer Vertiefung an der
Oberseite dieses Abschnitts oder dieses Temperier-
blocks ausgebildet. Diese Aufnahme oder die Vertiefung
sind vorzugsweise zur großflächigen Kontaktierung ei-
nes Probenbehältnisses ausgebildet, um eine effiziente
Wärmeübertragung vom Temperierblock auf das Pro-
benbehältnis und die darin enthaltene Probe zu errei-
chen. Wenn im Folgenden ein Temperierblock erwähnt
wird, ist stets auch ein Temperierblockabschnitt gemeint,
falls nicht anders beschrieben oder sinnvoll.
[0011] Vorzugsweise ist dieser Temperierblock zur
Aufnahme einer Vielzahl von Proben oder Probenbehält-
nissen ausgebildet. Vorzugsweise ist dieser Temperier-
block zur Aufnahme mindestens einer Probenplatte aus-
gebildet, bei der eine Vielzahl von Probenbehältnissen
nebeneinander ausgebildet sind. Eine solche Proben-
platte ist vorzugsweise eine Mikrotiterplatte oder eine
PCR-Platte. Die Anzahl der Probenbehältnisse ist dabei
insbesondere jeweils vorzugsweise 2, 4, 8, 12, 16, 24,
48, 96, 384 oder 1536.
[0012] Die Temperiereinrichtung ist vorzugsweise ei-
nem Regelkreis zugeordnet und ist vorzugsweise eine
elektrisch ansteuerbare Einrichtung. Die Zuordnung ei-
nes Bauteils, z.B. der Temperiereinrichtung oder der
Temperierungsvorrichtung zu einem Regelkreis bedingt
im Rahmen dieser Erfindung vorzugsweise die funktio-
nelle Zuordnung, gemäß der das Bauteil eine Funktion
des Regelkreises übernimmt und z.B. als Teil des Re-
gelkreises zur Temperaturregelung mindestens eines
Abschnitts des Temperierblocks beiträgt, und dass z.B.
die Temperiereinrichtung als Stellglied des Regelkreises
dient. Vorzugsweise umfasst diese Temperiereinrich-
tung ein Peltierelement. Es kann aber auch eine anderer
Typ von Temperiereinrichtung vorgesehen sein, z.B. um-
fassend ein elektrisches Widerstandselement. Die Tem-
periereinrichtung ist zur Temperierung dieses minde-
stens einen Temperierblocks vorzugsweise an dessen
Unterseite angeordnet. Die Temperiereinrichtung kon-
taktiert den Temperierblock vorzugsweise großflächig,
indem diese Temperiereinrichtung eine Dimension auf-
weist, welche das Temperieren einer Vielzahl von Pro-
ben mittels einer einzigen Temperiereinrichtung erlaubt.
Dazu ist diese Temperiereinrichtung vorzugsweise un-
terhalb einer Vielzahl von Aufnahmen für Proben oder
Probenbehältnissen angeordnet, welche oberhalb die-
ser Temperiereinrichtung im Temperierblock angeordnet
sind.
[0013] Jeder Temperiereinrichtung ist mindestens ei-
ne Temperaturmesseinrichtung zugeordnet. Dadurch ist
diese Temperaturmesseinrichtung geeignet, um die am
Temperierblock mittels dieser Temperiereinrichtung ein-
gestellte Temperatur zu messen. Die gemessene Tem-
peratur kann aber auch in geringerem Maße durch solche
Temperiereinrichtungen beeinflusst werden, denen die
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Temperaturmesseinrichtung nicht zugeordnet ist. Die
Zuordnung der Temperaturmesseinrichtung zu einer
Temperiereinrichtung, welche einem Regelkreis funktio-
nell zugeordnet ist, bedingt vorzugsweise, dass auch die-
se Temperaturmesseinrichtung eine Funktion des Re-
gelkreises übernimmt und z.B. als Teil des Regelkreises
zur Temperaturregelung mindestens eines Abschnitts
des Temperierblocks beiträgt, und dass insbesondere
diese Temperaturmesseinrichtung als Messglied des
Regelkreises dient.
[0014] Zur Erfassung einer Temperatur des Tempe-
rierblocks ist diese Temperaturmesseinrichtung vor-
zugsweise an diesem Temperierblock angeordnet. Die
Temperaturmesseinrichtung ist von dieser Temperier-
einrichtung vorzugsweise beabstandet angeordnet. Die-
ser Abstand ist vorzugsweise derart, dass er einem Ab-
stand zwischen Temperiereinrichtung und einer Aufnah-
me des Temperierblocks entspricht. Dies hat den Vorteil,
dass mittels dieser Temperaturmesseinrichtung die
Temperatur erfasst werden kann, welche an dieser Auf-
nahme anliegt und welche somit an das Probenbehältnis
angelegt wird. Der Abstand kann aber auch anders ge-
wählt sein. Ferner ist bevorzugt, dass mindestens eine
Temperaturmesseinrichtung in einem Randbereich ei-
nes Temperierblocks angeordnet ist. Vorzugsweise sind
mindestens zwei Temperiereinrichtungen in einem ma-
ximal möglichen Abstand voneinander am Temperier-
block angeordnet, wobei der maximale Abstand z.B.
durch die Länge oder Breite des Temperierblocks (-ab-
schnitts) und/oder den Ausmaßen und/oder anderen vor-
gegebenen Parametern, z.B. der Anordnungsposition
der Temperaturmesseinrichtung auf der Oberseite oder
Randseite des Temperierblocks bestimmt sein kann. Der
Randbereich des Temperierblocks kann durch die Um-
gebungstemperatur oder durch konvektiven Wärme-
transport einer Umgebungsluft eine andere Temperatur
aufweisen als ein zentralerer Bereich des Temperier-
blocks. Deshalb ist die Messung im Randbereich des
Temperierblocks insbesondere von Vorteil, um auch dort
eine Temperaturkontrolle zu ermöglichen. Ferner kann
die Messung im Randbereich vorteilhaft sein, um im
Temperierblock einen Temperaturgradienten zu erzeu-
gen und zu kontrollieren, der sich von einem Ende, d.h.
Randbereich, des Temperierblocks bis zum anderen En-
de erstreckt. Die Messung im Randbereich kann zudem
auch deshalb von Vorteil sein, weil der Wärmefluss im
Temperierblock nicht durch diese Temperaturmessein-
richtung behindert wird. Eine Temperaturmesseinrich-
tung ist vorzugsweise an den Temperierblock angefügt,
z.B. aufgeklebt, oder zumindest teilweise in eine Aus-
sparung oder Öffnung des Temperierblocks eingelagert.
Die Temperaturmesseinrichtung ist vorzugsweise ein
elektronisches Bauteil, und kann z.B. einen Halbleiter-
temperatursensor, ein Thermoelement oder ein Pyrome-
ter aufweisen.
[0015] Vorzugsweise ist mindestens eine Temperatur-
messeinrichtung in einem geringen Abstand oder in di-
rektem Kontakt mit mindestens einer Temperiereinrich-

tung angeordnet. Dieser geringe Abstand ist vorzugswei-
se geringer als 0,5 mal, 0,25 mal oder 0,1 mal einer Dicke
des Temperierblocks. Eine solche Temperaturmessein-
richtung ist vorzugsweise einem Regelkreis funktionell
zugeordnet oder vorzugsweise einem Regelkreis nicht
funktionell zugeordnet. Der Vorteil eines geringen Ab-
stands liegt darin, dass eine kürzere Wärmeübertra-
gungsstrecke zwischen Temperaturmesseinrichtung
und Temperiereinrichtung geschaffen wird, wodurch ei-
ne Änderung in der Temperatur einer Temperiereinrich-
tung schneller gemessen werden kann als bei einem grö-
ßeren Abstand zwischen Temperaturmesseinrichtung
und Temperiereinrichtung. Dies ist insbesondere vorteil-
haft, um die Funktionsfähigkeit dieser Temperiereinrich-
tung zu testen, insbesondere mit dem erfindungsgemä-
ßen Testverfahren. Eine kürzere Gesamtdauer des
Messverfahrens kann dazu führen, dass häufiger gete-
stet werden kann, wodurch die Zuverlässigkeit der Tem-
perierungsvorrichtung besser überwacht werden kann.
[0016] Die Temperierungsvorrichtung weist ferner vor-
zugsweise mindestens eine als Sicherungssensor aus-
gebildete Temperaturmesseinrichtung auf. Ein solcher
Sicherungssensor ist vorzugsweise mit der Steuerungs-
einrichtung signalverbunden und dazu ausgebildet, eine
vorbestimmte, extreme Temperatur in der Temperie-
rungsvorrichtung zu detektieren, deren Detektieren vor-
zugsweise zu einem Sicherungsvorgang der Temperie-
rungsvorrichtung, z.B. der Ausgabe eines Warnsignals
oder dem Abschalten der Temperierungsvorrichtung
führt. Ein Sicherungssensor ist vorzugsweise zur Siche-
rung der Temperatur des Temperierblocks in der Umge-
bung einer einem Regelkreis zugeordneten Temperatur-
messeinrichtung angeordnet. Der Sicherungssensor ist
nicht einem Regelkreis zugeordnet. Auf diese Weise be-
dingt ein defekter Regelkreis weniger wahrscheinlich
auch den Defekt des Sicherungssensors. Die genannte
Umgebung einer Temperaturmesseinrichtung ist vor-
zugsweise ein in einem Abstand um diese gelegener Be-
reich, wobei der Abstand vorzugsweise geringer ist als
der maximale Abstand zweier mindestens einem Regel-
kreis zugeordneten Temperaturmesseinrichtungen der
Temperierungsvorrichtung, vorzugsweise geringer ist
als der minimale Abstand zweier mindestens einem Re-
gelkreis zugeordneten Temperaturmesseinrichtungen
der Temperierungsvorrichtung, vorzugsweise kleiner als
eine Breite einer Temperiereinrichtung, vorzugsweise
kleiner als die Höhe eines Temperierblocks, die z.B. drei
cm betragen kann, und vorzugsweise kleiner als ein cm.
Ein Sicherungssensor kann insbesondere auch in unmit-
telbarem oder mittelbaren Kontakt mit einer anderen
Temperaturmesseinrichtung angeordnet sein, insbeson-
dere ohne von einem Abschnitt des Temperierblocks
oder von Umgebungsluft getrennt zu sein.
[0017] Ein Regelkreis ist vorzugsweise einer Steue-
rungseinrichtung zugeordnet, die zur Steuerung der
Temperierung des mindestens einen Temperierblocks
ausgebildet ist. Es ist jedoch auch möglich und bevor-
zugt, dass eine Temperiereinrichtung und mindestens
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eine dieser einen Temperiereinrichtung zugeordnete
Temperaturmesseinrichtung vorgesehen sind, die nur
zumindest zeitweise keinem Regelkreis zugeordnet sind,
indem sie z.B. programmgesteuert von ihren Regelungs-
funktionen (Stellglied, Messglied) ausgenommen sind
oder abgeschaltet sind. Diese Ansteuerung dieser Tem-
periereinrichtung und dieser Temperaturmesseinrich-
tung gewährt eine weiter vergrößerte Flexibilität bei der
Gestaltung eines Testverfahrens. Ferner kann die Un-
abhängigkeit eines Bauteils, insbesondere einer Tempe-
raturmesseinrichtung, vom Regelkreis zur Erhöhung der
Zuverlässigkeit des Testens dieses Regelkreises mittels
dieses Bauteils führen. Bei der Regelung einer Tempe-
ratur in einem Temperierblock mittels dieses Regelkrei-
ses ist diese Steuerungseinrichtung mit diesem minde-
stens einen Regelkreis und mit mindestens einer diesem
mindestens einen Regelkreis zugeordneten Tempera-
turmesseinrichtung signalverbunden.
[0018] Als signalverbunden werden im Rahmen der
Erfindung wenigstens zwei Einrichtungen angesehen,
zwischen denen Signale ausgetauscht werden können.
Diese Signale sind dabei vorzugsweise an ein Medium
gebunden, wie beispielsweise einen elektrischen Leiter
oder Halbleiter. Es ist möglich und bevorzugt, dass diese
zwischen zwei signalverbundenen Einrichtungen ausge-
tauschten Signale über eine Vermittlungseinrichtung
ausgetauscht werden, indem z.B. eine erste Einrichtung
ein Signal an die Vermittlungseinrichtung sendet, wo das
Signal zwischengespeichert und optional auch modifi-
ziert wird, bevor die zweite Einrichtung auf das zwischen-
gespeicherte Signal zugreift, um dieses zu empfangen.
Beispielsweise kann die genannte Temperaturmessein-
richtung eines Regelkreises ein Messsignal bereitstellen,
welches von einer Speichereinrichtung des Regelkreises
zwischengespeichert wird, so dass die Testeinrichtung
auf diese Speichereinrichtung zugreifen kann, um dieses
Messsignal zu empfangen. In diesem Beispiel ist die Te-
steinrichtung mit der Temperaturmesseinrichtung signal-
verbunden. Es ist jedoch auch möglich, dass diese Si-
gnale ohne Bindung an ein leitendes Material, d.h. durch
den freien Raum übertragen werden, wie insbesondere
elektromagnetische Wellen (z.B. Funkwellen oder Infra-
rotlicht) sowie durch einen zumindest gaserfüllten Raum
wie z.B. Schallwellen. Dabei werden durch den Begriff
"signalverbunden" sowohl uni- als auch bidirektionale Si-
gnal-Übertragungsstrecken erfasst.
[0019] Jedem Regelkreis sind vorzugsweise minde-
stens zwei Temperaturmesseinrichtungen und minde-
stens eine, diesen Temperaturmesseinrichtungen zuge-
ordnete, Temperiereinrichtung zugeordnet. Bei her-
kömmlichen Temperierungsvorrichtungen, insbesonde-
re Thermocyclern, verfügen diese häufig über mehr als
eine Temperiereinrichtung je Regelkreis und Tempera-
tursensor. Damit kann in der Regel ein Fehler einer Tem-
periereinrichtung nicht erkannt werden, da Leistungsab-
weichungen nicht zu einer fehlerhaften Temperatur an
der Temperaturmesseinrichtung führen müssen, welche
zur Messung der Temperatur des Abschnitts im Tempe-

rierblock vorgesehen ist, welcher von dieser Temperier-
einrichtung temperiert wird. Dennoch führen die Lei-
stungsabweichungen zu inhomogener Temperaturver-
teilung an diesem Probenblock, da über die einzelnen
Temperiereinrichtungen unterschiedliche Leistungen an
unterschiedlichen Orten eingebracht werden. Außerdem
werden fehlerhafte Sensorwerte, z.B. durch Änderungen
der Kontaktierung oder durch Drift, nicht erkannt. Zur
Verbesserung dieser Situation ist jeder Temperierein-
richtung mindestens eine Temperaturmesseinrichtung
zugeordnet und insbesondere eine zweite Temperatur-
messeinrichtung zugeordnet. Auf diese Weise lassen
sich flexibel eine Reihe von Testverfahren, insbesondere
mittels der Testeinrichtung durchführen. Durch Vergleich
von Testgrößen, insbesondere von Temperaturmess-
werten und Temperaturänderungsgeschwindigkeiten,
mit Referenzgrößen oder insbesondere anderen ermit-
telten Testgrößen, kann der Betriebszustand eines Bau-
teilverbunds, einzelner Bauteile der Temperierungsvor-
richtung oder der Temperierungsvorrichtung insgesamt
ermittelt werden. Die Testeinrichtung ist vorzugsweise
mit mindestens einem, insbesondere jedem, Regelkreis
und vorzugsweise mit mindestens einer, insbesondere
jeder, diesem Regelkreis zugeordneten Temperatur-
messeinrichtung signalverbunden.
[0020] Besonders bevorzugt umfasst die Temperie-
rungsvorrichtung mindestens einen Regelkreis, dem
mindestens zwei Temperiereinrichtungen und minde-
stens zwei Temperaturmesseinrichtungen zugeordnet
sind, wobei jeder Temperiereinrichtung mindestens eine
Temperaturmesseinrichtung zugeordnet ist. Insbeson-
dere umfasst die Temperierungsvorrichtung vorzugswei-
se eine Anzahl Regelkreise, denen jeweils zwei Tempe-
riereinrichtungen und zwei Temperaturmesseinrichtun-
gen zugeordnet sind. Diese Anzahl ist vorzugsweise 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, oder größer.
[0021] Vorzugsweise ist jeder Temperiereinrichtung
genau eine Temperaturmesseinrichtung zugeordnet und
vorzugsweise dieser Temperaturmesseinrichtung ist ge-
nau diese Temperiereinrichtung zugeordnet. Bevorzugt
ist ferner, dass einer Temperiereinrichtung mindestens
zwei Temperaturmesseinrichtungen, insbesondere ge-
nau zwei, zugeordnet sind. Auf diese Weise kann der
Test der Temperiervorrichtung weiter verbessert und ins-
besondere zuverlässiger und genauer werden, und somit
die Temperierungsvorrichtung verbessert werden. Fer-
ner sind jeder Temperiereinrichtung vorzugsweise ge-
nau zwei Temperaturmesseinrichtungen zugeordnet
und diesen zwei Temperaturmesseinrichtungen sind ge-
nau diese Temperiereinrichtungen zugeordnet.
[0022] Die Temperierungsvorrichtung umfasst vor-
zugsweise mindestens zwei Temperiereinrichtungen,
die zur Temperierung dieses mindestens einen Tempe-
rierblocks angeordnet sind, und mindestens zwei Tem-
peraturmesseinrichtungen, wobei jeder Temperierein-
richtung mindestens eine Temperaturmesseinrichtung
zugeordnet ist, und mindestens einen ersten Regelkreis
und einen zweiten Regelkreis. Die Verwendung von min-
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destens zwei Regelkreisen kann insbesondere erlauben,
mindestens zwei unterschiedliche Temperaturen an die-
sem mindestens einen Temperierblock anzulegen. Vor-
zugsweise sind diese mindestens zwei Temperierein-
richtungen zur Erzeugung eines sich in dem mindestens
einen Temperierblock erstreckenden Temperaturgradi-
enten, das heißt eines Temperaturprofils mit mindestens
zwei unterschiedlichen Temperaturwerten, angeordnet.
Es versteht sich, dass mittels zwei unterschiedlicher
Temperiereinrichtungen auch eine einzige Temperatur
an mindestens einen Temperierblock angelegt werden
kann. Vorzugsweise umfasst diese Testeinrichtung eine
Signalverbindung zu jeder Temperiereinrichtung und je-
der Temperaturmesseinrichtung dieses ersten und zwei-
ten Regelkreises, wobei durch die Testeinrichtung eine
erste Testgröße ermittelbar ist, die diesem ersten Regel-
kreis zugeordnet ist, und eine zweite Testgröße ermittel-
bar ist, die diesem zweiten Regelkreis zugeordnet ist.
Vorzugsweise umfasst diese Testeinrichtung ein Mittel
zum Vergleich dieser zwei Testgrößen oder zum Ver-
gleich einer dieser Testgrößen mit einer Referenzgröße.
Die Referenzgröße kann eine gespeicherte Größe sein
oder eine gemessene Größe, insbesondere eine Test-
größe.
[0023] Diese Steuerungseinrichtung umfasst vorzugs-
weise elektrische Schaltkreise, die zur Steuerung der
Temperierung des mindestens einen Temperierblocks
ausgebildet sind. Ferner umfasst diese Steuerungsein-
richtung vorzugsweise Mittel zur digitalen Datenverar-
beitung. Die Steuerungseinrichtung umfasst vorzugs-
weise eine Recheneinheit, die eine CPU, ein Mikropro-
zessor oder ein Mikrocontroller sein kann. Vorzugsweise
umfasst diese Steuerungseinrichtung Schaltkreise, die
zur Abarbeitung von Programmcode ausgebildet sind,
insbesondere zum Abarbeiten von Programmen zur
Temperaturregelung oder Programmen zum Durchfüh-
ren eines, insbesondere erfindungsgemäßen, Testver-
fahrens. Ferner umfasst die Steuerungseinrichtung vor-
zugsweise mindestens eine Speichereinheit zum Spei-
chern von Daten oder Signalen, die vorzugsweise auch
von der Steuerungseinrichtung entfernbar ist. Diese
Speichereinheit umfasst vorzugsweise Datenspeicher
zur vorrübergehenden Speicherung von Daten, z.B.
RAM und/oder Datenspeicher zur dauerhaften Speiche-
rung von Daten, z.B. Festplatte oder Flash-Speicher.
Ferner umfasst diese Steuerungseinrichtung vorzugs-
weise mindestens eine Schnittstelle zur Herstellung ei-
ner Signalverbindung zwischen dieser Steuerungsein-
richtung und einer anderen Einrichtung, z.B. einer Test-
einrichtung in externer Ausführungsform, einem exter-
nen Datenspeicher, einer Steuervorrichtung, einem ex-
ternen PC, einem Steuerpanel oder einer anderen Ein-
richtung. Ferner umfasst diese Steuerungseinrichtung
vorzugsweise Schaltkreise, z.B. Leistungselektronik, zur
Steuerung von Energieversorgungskomponenten, die
z.B. der Energieversorgung dieser Steuerungseinrich-
tung, dieser mindestens einen Temperiereinrichtung
oder dieser mindestens einen Temperaturmesseinrich-

tung dienen können. Zur Regelung einer Temperatur in
diesem Temperierblock mittels dieses Regelkreises ist
diese Steuerungseinrichtung mit diesem mindestens ei-
nen Regelkreis und mit mindestens einer, diesem min-
destens einen Regelkreis zugeordneten, Temperatur-
messeinrichtung signalverbunden.
[0024] Die Testeinrichtung ist vorzugsweise in der
Temperierungsvorrichtung angeordnet und ist vorzugs-
weise baulich in die Steuerungseinrichtung integriert. Es
ist aber auch möglich und bevorzugt, dass die Testein-
richtung ein zumindest im Wesentlichen separates Bau-
teil ist. Die Testeinrichtung umfasst vorzugsweise elek-
trische Schaltkreise, die zur Bearbeitung von Signalen
geeignet sind, die zur Durchführung des Testverfahrens
erforderlich sind. Vorzugsweise sind die elektrischen
Schaltkreise der Testeinrichtung zumindest im Wesent-
lichen von den Schaltkreisen der Steuerungseinrichtung
getrennt, insofern keine Signalleitungen gemeinsam ver-
wendet werden müssen. In diesem Fall werden die
Schaltkreise der Testeinrichtung vorzugsweise räumlich
von den Schaltkreisen der Steuerungsvorrichtung abge-
setzt angeordnet. Dies hat den Vorteil, dass ihre Anord-
nung flexibler ist und z.B. zur Minimierung von schädli-
chen thermischen oder korrosiven Einflüssen ausgebil-
det werden kann, z.B. durch Einkapselung. Auf diese
Weise kann die Zuverlässigkeit der Testeinrichtung und
damit der Temperierungsvorrichtung verbessert werden.
Die Testeinrichtung umfasst vorzugsweise mindestens
eine Signalverbindung zu einer Temperiereinrichtung, in-
dem sie Signale ausgibt, die den Betriebszustand der
Temperiereinrichtung beeinflussen. Die Testeinrichtung
umfasst ferner vorzugsweise mindestens eine Signalver-
bindung zu einem Regelkreis, indem sie mit mindestens
einem Bestandteil des Regelkreises Signale austau-
schen kann, z.B. dessen Stellglied, welches die Lei-
stungszufuhr zur Temperiereinrichtung regelt, oder des-
sen Messglied (Sensor). Ferner ist die Testeinrichtung
vorzugsweise mit einer Leistungssteuereinrichtung si-
gnalverbunden, welche die an ein Temperierelement ab-
gegebene Leistung kontrolliert und misst.
[0025] Ferner ist es möglich und bevorzugt, dass diese
Testeinrichtung, welche dieser Temperierungsvorrich-
tung zur Durchführung eines Testverfahrens zugeordnet
ist, außerhalb dieser Temperierungsvorrichtung ange-
ordnet ist, wobei diese Testeinrichtung eine Signalver-
bindung mit dieser mindestens einen Temperaturmes-
seinrichtung umfasst. Diese Signalverbindung erfolgt bei
einer solchen Testeinrichtung in externer Ausführung
vorzugsweise über eine Schnittstelle, die an dieser Tem-
perierungsvorrichtung, insbesondere an dieser Steue-
rungseinrichtung vorgesehen ist. Auf diese Weise ist es
möglich, dass eine zentrale Steuerung des Testverfah-
rens erfolgt, z.B. von einer Steuerzentrale oder einem
Labor-Informations-Management-System (LIMS), wel-
che insbesondere eine Vielzahl von Temperierungsvor-
richtungen steuern kann.
[0026] Die Durchführung eines Testverfahrens mittels
einer externen Testeinrichtung erfolgt vorzugsweise
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ohne einen manuellen Eingriff eines Benutzers an dieser
Temperierungsvorrichtung und erfolgt vorzugsweise au-
tomatisch. Eine externe Testeinrichtung kann insbeson-
dere eine Steuerungseinrichtung umfassen, die einen
Mikrocontroller, eine Eingabeeinrichtung, z. B. Tastatur,
Eingabepanel, und eine Ausgabeeinrichtung, z.B. Dis-
play, umfassen kann. Vorzugsweise ist eine externe Te-
steinrichtung ein PC oder eine Workstation. Insbeson-
dere kann eine externe Testeinrichtung Bestandteil einer
externen Steuerzentrale oder Steuerungseinrichtung,
z.B. PC oder Workstation sein, die weitere Aufgaben zur
Steuerung weiter Geräte, z.B. in einem automatischen
Meßsystem oder mittels eines LIMS, wahrnehmen.
[0027] Vorzugsweise ist diese Temperierungsvorrich-
tung und insbesondere diese Steuerungseinrichtung zur
Fernsteuerung von mindestens einer Funktion dieser
Temperierungsvorrichtung oder eines Bauteils dieser
Temperierungsvorrichtung ausgebildet. Vorzugsweise
ist diese Temperierungsvorrichtung, insbesondere diese
Steuerungseinrichtung, für den Fernzugriff auf minde-
stens ein Bauteil dieser Temperierungsvorrichtung aus-
gebildet. Vorzugsweise ist diese Temperierungsvorrich-
tung, insbesondere diese Steuerungseinrichtung, für den
Fernzugriff einer externen Testeinrichtung ausgebildet,
welche dieser Temperierungsvorrichtung zur Durchfüh-
rung eines Testverfahrens zugeordnet ist. Indem auch
diese externe Testeinrichtung eine Signalverbindung zu
einem Regelkreis und einer Temperaturmesseinrichtung
umfasst, kann bei dieser Gestaltung eine Durchführung
des Testverfahrens aus der Ferne erfolgen. Z.B. kann
vorgesehen sein, dass das Testverfahren aus der Ferne
von einem Servicefachmann durchgeführt wird, oder au-
tomatisch durchgeführt wird, um den Betriebsstatus die-
ser Temperierungsvorrichtung zu erfassen und/oder Be-
triebsdaten, insbesondere diese mindestens eine Test-
größe der Temperierungsvorrichtung, zur Funktions-
überwachung oder zur Ferndiagnose des Betriebszu-
stands dieser Temperierungsvorrichtung zu gewinnen.
Insbesondere kann vorgesehen sein, dass diese externe
Testeinrichtung Teil einer Diagnose- und Wartungsvor-
richtung ist, welche ein Servicefachmann zur Durchfüh-
rung eines Testverfahrens mit dieser Temperierungsvor-
richtung verbindet. Es ist aber auch möglich und bevor-
zugt, dass diese externe Testeinrichtung über größere
Distanzen mit dieser Temperierungsvorrichtung in Si-
gnalverbindung steht. Vorzugsweise ist diese Temperie-
rungsvorrichtung, insbesondere diese Steuerungsein-
richtung, zur Signalverbindung über eine Netzwerk- oder
Internetverbindung, oder ähnliche Fernleitungen, ausge-
bildet. In diesem Fall kann eine externe Testeinrichtung
über diese Fernleitung mit dieser Temperierungsvorrich-
tung in Signalverbindung stehen und ein Testverfahren
starten und durchführen. Da eine Signalverbindung auch
drahtlos und damit auch über größere Distanzen und
durch Wände und Hindernisse erfolgen kann, z.B. durch
elektromagnetische Signalübertragung im GHz-Bereich,
kann ein Test einer Testgröße dieser Temperierungsvor-
richtung noch flexibler gestaltet werden.

[0028] Die Temperierungsvorrichtung umfasst ferner
vorzugsweise eine Starteinrichtung, die zum manuellen
und/oder automatischen Starten eines von dieser Test-
einrichtung durchgeführten Testverfahrens geeignet ist.
Die Starteinrichtung ist vorzugsweise in die Testeinrich-
tung oder die Steuerungseinrichtung baulich integriert,
kann aber auch separat ausgeführt sein. Die Startein-
richtung umfasst vorzugsweise Schaltkreise, die zur Ver-
arbeitung eines Startsignals und/oder insbesondere zur
Abarbeitung eines Startprogrammcodes geeignet sind.
Die Starteinrichtung ist vorzugsweise zum manuellen
Starten, insbesondere zum unmittelbaren oder zeitver-
zögerten Starten eines Testverfahrens der Testeinrich-
tung dieser Temperierungsvorrichtung ausgebildet. Die
Starteinrichtung kann mindestens eine Eingabeeinrich-
tung, z.B. ein Betätigungselement wie etwa einen Knopf
oder Sensorfeld auf einem Bedienpanel der Temperie-
rungsvorrichtung, aufweisen, welche mit dieser Testein-
richtung signalverbunden ist und zumindest zur Bewir-
kung eines Startsignals durch den Benutzer ausgebildet
ist. Ferner ist die Starteinrichtung vorzugsweise zum au-
tomatischen Starten eines Testverfahrens der Testein-
richtung dieser Temperierungsvorrichtung ausgebildet.
Das automatische Starten beinhaltet auch ein teilauto-
matisches Starten. Zur Durchführung eines teilautoma-
tischen Startens ist die Starteinrichtung vorzugsweise
dazu ausgebildet, dass die Betätigung einer Eingabeein-
richtung durch den Benutzer zum automatischen, insbe-
sondere programmgesteuerten Starten des Testverfah-
rens führt, z.B. mittels eines Startprogramms. Insbeson-
dere ist die Starteinrichtung mit mindestens einem Start-
programm ausgestattet, das der Benutzer mittels dieser
Eingabeeinrichtung auswählen kann, um das Starten
mindestens eines Testverfahrens zu bestimmen.
[0029] Die Starteinrichtung, insbesondere ein Start-
programm, ist vorzugsweise dazu ausgebildet, dass das
Starten eines Testverfahrens vorzugsweise automatisch
zu jeder, insbesondere vor oder nach jeder, mittels dieser
Temperierungsvorrichtung durchgeführten Messung an
dieser mindestens einen Probe, insbesondere zu jeder
Durchführung eines Temperierprogramms erfolgt. Die
Starteinrichtung, insbesondere ein Startprogramm, ist
ferner vorzugsweise dazu ausgebildet, dass das Starten
des Testverfahrens in regelmäßigen Zeitabständen au-
tomatisch nach jeder n-ten (n>=1) Inbetriebnahme der
Temperierungsvorrichtung oder jeder n-ten Anwendung
der Temperierungsvorrichtung in einem Temperierpro-
gramm erfolgt. Ferner ist die Starteinrichtung, insbeson-
dere ein Startprogramm, vorzugsweise dazu ausgebil-
det, dass das Starten des Testverfahrens automatisch
nach einer bestimmten Gesamtbetriebsdauer der Tem-
perierungsvorrichtung vorgesehen ist. Ferner ist die
Starteinrichtung, insbesondere ein Startprogramm, vor-
zugsweise dazu ausgebildet, dass das Starten des Test-
verfahrens automatisch nach einer vorbestimmten Un-
tätigkeitszeit der Temperierungsvorrichtung erfolgt, in
dem sich die Temperierungsvorrichtung insbesondere
selbsttätig aus einem Stand-by-Modus heraus einschal-
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tet, um dieses Testverfahren durchzuführen. Die Start-
einrichtung, insbesondere ein Startprogramm, ist ferner
vorzugsweise dazu ausgebildet, dass das Starten des
Testverfahrens und die Art des durchzuführenden Test-
verfahrens einer bestimmten Art von Temperierpro-
gramm zugeordnet ist. Diese Zuordnung kann fest in der
Temperierungsvorrichtung oder der Testeinrichtung ge-
speichert sein oder vom Benutzer zugewiesen werden,
insbesondere mittels der Eingabeeinrichtung. Insbeson-
dere kann vorgesehen sein, dass der Benutzer bei der
Durchführung eines Temperierprogramms automatisch
ein Testergebnis mitgeteilt bekommt oder dass ein Zer-
tifikat ausgestellt wird, welches über den Betriebszu-
stand der Temperierungsvorrichtung, insbesondere vor,
während oder nach der Durchführung des Temperierpro-
gramms Auskunft gibt. Durch diese vielfältigen Startme-
thoden kann die Zuverlässigkeit der Temperierungsvor-
richtung verbessert werden und gleichzeitig ein Testver-
fahren für den Benutzer flexibel und komfortabel durch-
geführt werden. Vorzugsweise ist die Temperierungsvor-
richtung, insbesondere die Starteinrichtung, zur Durch-
führung mehrerer, insbesondere aller, dieser beschrie-
benen Startmöglichkeiten ausgebildet.
[0030] Die Testeinrichtung ist zur Durchführung eines
Testverfahrens ausgebildet. Ein Testverfahren beinhal-
tet eine Reihe von Vorgängen in dieser mit der Tempe-
rierungsvorrichtung signalverbundenen Testeinrichtung,
wobei durch diese Vorgänge die mindestens eine Test-
größe der Temperierungsvorrichtung ermittelbar ist, wel-
che den Betriebszustand der Temperierungsvorrichtung
kennzeichnet. Diese Vorgänge beinhalten insbesondere
das Erzeugen dieses Startsignals, sowie die Ansteue-
rung zumindest einer Temperaturmesseinrichtung und
die Verarbeitung der gemessenen Daten. Die Durchfüh-
rung eines Testverfahrens erfolgt vorzugsweise mittels
des Abarbeitens mindestens eines Testprogramm-
codes. Ferner erfolgt die Durchführung vorzugsweise
zeitlich vor oder nach der Durchführung eines Tempe-
rierprogramms dieser Temperiervorrichtung. Es ist aber
auch möglich und bevorzugt, dass das Testverfahren teil-
weise oder vollständig während der Durchführung des
Temperierprogramms der Temperierungsvorrichtung er-
folgt. Vorzugsweise ist die Testeinrichtung zur Durchfüh-
rung eines Testverfahrens zumindest teilweise während
des Durchführens eines Temperierprogramms ausgebil-
det. Auf diese Weise kann einerseits Zeit gespart werden
und andererseits ein Test erhalten werden, welcher den
Ablauf eines Temperierprogramms individuell über-
wacht, indem z.B. bei jedem eingestellten Temperatur-
wert oder bei jedem Anfahren eines Temperaturwerts
eine Testgröße ermittelt wird, welche den Betriebszu-
stand der Temperierungsvorrichtung während dieses
Schritts kennzeichnet. Dies erlaubt es z.B., zu jedem
Temperierungsprogramm ein detailliertes Zertifikat aus-
zustellen, was die Zuverlässigkeit z.B. der Durchführung
einer PCR verbessert.
[0031] Ferner umfasst diese Temperierungsvorrich-
tung vorzugsweise mindestens eine Leistungssteue-

rungseinrichtung, die zur Kontrolle und/oder Messung
der an mindestens eine Temperiereinrichtung abgege-
benen Leistung, insbesondere der elektrischen Leistung,
ausgebildet ist. Ferner umfasst diese Testeinrichtung
vorzugsweise eine Signalverbindung mit dieser minde-
stens einen Leistungsmesseinrichtung, so dass die an
eine solche Temperiereinrichtung abgegebene Leistung
erfasst werden kann und als Daten zur Verwendung in
einem Testverfahren, insbesondere innerhalb einem er-
findungsgemäßen Testverfahren, zur Verfügung stehen.
Eine solche Leistungsmesseinrichtung zur Messung ei-
ner elektrischen Leistung P = U*I kann z.B. einen digita-
len Leistungsmesser umfassen. Bei einem digitalen Lei-
stungsmesser werden Momentanwerte von Strom und
Spannung mittels einer möglichst großen Abtastrate di-
gitalisiert und in einer Recheneinheit verrechnet, um die
elektrische Leistung P=U*I zu ermitteln.
[0032] Die Temperierungsvorrichtung, insbesondere
die Steuerungseinrichtung, umfasst vorzugsweise min-
destens einen Zeitgeber, der vorzugsweise mit der Te-
steinrichtung in Signalverbindung steht. Vorzugsweise
umfasst die Testeinrichtung mindestens einen Zeitgeber.
[0033] Die Temperierungsvorrichtung und/oder die
Testeinrichtung sind jeweils vorzugsweise zur Durchfüh-
rung des erfindungsgemäßen Testverfahrens ausgebil-
det.
[0034] Weitere Merkmale und Vorteile der erfindungs-
gemäßen Temperierungsvorrichtung ergeben sich aus
der nachfolgenden Beschreibung des erfindungsgemä-
ßen Testverfahrens und dessen Ausgestaltungsmög-
lichkeiten.
[0035] Die der Erfindung zu Grunde liegende Aufgabe
wird ferner durch das erfindungsgemäße Verfahren zum
Testen mindestens einer ersten Testgröße einer Tem-
perierungsvorrichtung gelöst. Das Verfahren kann ins-
besondere von als Thermomischern, Thermostaten oder
Thermocyclern ausgestalteten Temperierungsvorrich-
tungen durchgeführt werden. Das erfindungsgemäße
Verfahren zum Testen mindestens einer ersten Testgrö-
ße einer Temperierungsvorrichtung, welche der Tempe-
rierung mindestens einer Probe, insbesondere einer
PCR-Probe, dient, wobei diese Temperierungsvorrich-
tung mindestens einen Temperierblock, der zur Aufnah-
me der mindestens einen Probe ausgebildet ist, minde-
stens eine erste Temperiereinrichtung, die zur Tempe-
rierung dieses mindestens einen Temperierblocks ange-
ordnet ist, mindestens eine erste Temperaturmessein-
richtung und mindestens eine zweite Temperaturmes-
seinrichtung, die mindestens einem Regelkreis zugeord-
net sind, wobei jeder Temperiereinrichtung mindestens
eine Temperaturmesseinrichtung zugeordnet ist, minde-
stens eine Steuerungseinrichtung, die zur Steuerung der
Temperierung des mindestens einen Temperierblocks
ausgebildet ist, und mindestens einen ersten Regelkreis,
dem diese mindestens eine erste Temperiereinrichtung
und diese mindestens eine, dieser mindestens einen er-
sten Temperiereinrichtung zugeordnete, erste Tempera-
turmesseinrichtung zugeordnet sind, umfasst, umfasst
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die folgenden Schritte: Starten des Verfahrens; Betrei-
ben mindestens dieser ersten Temperiereinrichtung für
die Dauer mindestens eines ersten Zeitabschnitts ab
mindestens einer ersten Zeit; Erfassen mindestens einer
Messtemperatur mit dieser mindestens einen, dieser er-
sten Temperiereinrichtung zugeordneten, ersten Tem-
peraturmesseinrichtung wenigstens zu einer zweiten
Zeit; Ermitteln mindestens einer ersten Testgröße der
Temperierungsvorrichtung unter Verwendung dieser
mindestens einen Messtemperatur; Vergleich dieser er-
sten Testgröße mit einer Referenzgröße.
[0036] Ein Vorteil dieses erfindungsgemäßen Testver-
fahrens liegt darin, dass der Betriebszustand einer Tem-
perierungsvorrichtung und ihrer Bauteile, insbesondere
der Betriebszustand eines Verbunds von Bauteilen über-
wacht werden kann, wobei dieser Verbund diese minde-
stens eine erste Temperiereinrichtung umfasst und fer-
ner diese mindestens eine, dieser mindestens einen er-
sten Temperiereinrichtung zugeordnete, erste Tempera-
turmesseinrichtung umfasst. Die ermittelte erste Test-
größe kann mindestens dieser ersten Temperiereinrich-
tung und mindestens dieser ersten Temperaturmessein-
richtung zugeordnet werden. Insbesondere ist diese er-
ste Testgröße diesem Bauteilverbund zugeordnet und
charakterisiert dessen Betriebszustand. Durch den Ver-
gleich dieser ersten Testgröße mit einer Referenzgröße,
die z.B. in einer Speichereinrichtung der Temperierungs-
vorrichtung gespeichert sein kann, die über eine Schnitt-
stelle zur Verfügung gestellt wird, oder die von der Steue-
rungseinrichtung berechnet wird, lässt sich der Betriebs-
zustand überwachen. Insbesondere wenn mehr als eine
Temperiereinrichtung vorgesehen ist, oder wenn
Messdaten aus mindestens zwei unterschiedlichen Tem-
peraturmesseinrichtungen zur Verfügung stehen, kann
der Betriebszustand dieser Temperierungsvorrichtung
durch Vergleich zweier oder mehrerer Testgrößen über-
wacht werden, wobei z. B. eine erste Testgröße einer
ersten Temperiereinrichtung und eine zweite Testgröße
einer zweiten Temperiereinrichtung zugeordnet sein
kann oder eine erste Testgröße einer ersten Tempera-
turmesseinrichtung und eine zweite Testgröße einer
zweiten Temperaturmesseinrichtung zugeordnet sein
kann.
[0037] Vorzugsweise wird zusätzlich zur ersten Test-
größe, d.h. entweder zumindest teilweise gleichzeitig
oder zumindest teilweise zeitlich aufeinanderfolgend, ei-
ne zweite Testgröße ermittelt. Diese kann einer zweiten
Temperaturmesseinrichtung und/oder einem zweiten
Regelkreis zugeordnet sein, der analog zu diesem ersten
Regelkreis aufgebaut sein kann. Dies hat den Vorteil,
dass der Betriebszustand dieser Temperierungsvorrich-
tung insbesondere auch ohne die Verwendung einer als
gespeicherte Daten vorliegenden Referenzgröße cha-
rakterisiert werden kann, in dem diese erste und diese
zweite Testgröße verglichen werden und bei Abwei-
chung innerhalb einer vorbestimmten Toleranz ein Feh-
ler angezeigt wird. Dadurch kann die Zuverlässigkeit des
Testverfahrens und dessen Funktionalität weiter erhöht

werden.
[0038] In einer ersten Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens bezieht sich dieses zusätzlich auf
das Testen einer zweiten Testgröße dieser Temperie-
rungsvorrichtung, wobei diesem ersten Regelkreis min-
destens eine zweite Temperiereinrichtung und minde-
stens diese eine zweite Temperaturmesseinrichtung,
welche dieser zweiten Temperiereinrichtung zugeordnet
ist, zugeordnet sind, und wobei das Verfahren die fol-
genden Schritte umfasst: Betreiben dieser zweiten Tem-
periereinrichtung für die Dauer mindestens eines ersten
Zeitabschnitts ab mindestens einer ersten Zeit; Erfassen
mindestens einer Messtemperatur aus dieser minde-
stens einen zweiten, dieser zweiten Temperiereinrich-
tung zugeordneten, zweiten Temperaturmesseinrich-
tung wenigstens zu einer zweiten Zeit; Ermitteln minde-
stens einer zweiten Testgröße der Temperierungsvor-
richtung unter Verwendung dieser mindestens einen
Messtemperatur; Vergleich dieser zweiten Testgröße mit
einer Referenzgröße. Das Verfahren ist also bei solchen
Temperierungsvorrichtungen vorteilhaft, die z.B. zur Er-
höhung der Temperierleistung mindestens zwei Tempe-
riereinrichtungen aufweisen, denen jeweils mindestens
eine Temperaturmesseinrichtung zugeordnet ist. Indem
das Verfahren die Messtemperaturen dieser Tempera-
turmesseinrichtungen individuell erfasst, können zwei
Testgrößen ermittelt werden, die einzeln oder im Ver-
gleich miteinander oder mit einer Referenzgröße Auf-
schluss über den Betriebszustand geben.
[0039] Vorzugsweise werden für diesen einen ersten
Regelkreis zwei Testgrößen ermittelt, deren Vergleich
Auskunft über den Betriebszustand der in diesem Regel-
kreis verwendeten Temperiereinrichtungen und Tempe-
raturmesseinrichtungen gibt. Ferner kann in dieser Ge-
staltung des Testverfahrens und der Temperierungsvor-
richtung mit hoher Wahrscheinlichkeit erkannt werden,
ob bei einem Verbund aus einer Temperiereinrichtung
und der ihr zugeordneten Temperaturmesseinrichtung
ein Funktionsfehler vorliegt. Es kann aber ohne weitere
Maßnahmen nicht erkannt werden, ob bei einem Fehler,
welcher für einen solchen Verbund erkannt wird, eine
defekte Temperiereinrichtung oder eine defekte Tempe-
raturmesseinrichtung die Ursache ist. Dieses Problem
kann jedoch mit weiteren konstruktiven Maßnahmen,
d.h. mit der Temperierungsvorrichtung in einer weiteren
Ausgestaltung und dem Temperierverfahren in seiner
zweiten Ausgestaltung, gelöst werden. Die Temperier-
einrichtungen und die Temperaturmesseinrichtungen
des Regelkreises müssen dabei selektiv von einem Mit-
wirken im Regelkreis ausgenommen werden können,
und z.B. mittels der Testeinrichtung abschaltbar gestaltet
sein. Insbesondere kann in einem solchen Fall bei einer
Temperierungsvorrichtung, bei der jeder Regelkreis min-
destens zwei Temperiereinrichtungen und mindestens
jeweils eine, dieser Temperiereinrichtung zugeordnete,
Temperaturmesseinrichtung aufweist, mittels dieser
Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens er-
mittelt werden, welches individuelle Bauteil dieser Tem-
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peraturmesseinrichtungen und Temperiereinrichtungen
defekt ist.
[0040] Dazu weist ein Regelkreis vorzugsweise die-
selbe Anzahl von Temperiereinrichtungen und Tempe-
raturmesseinrichtungen auf, insbesondere mindestens
zwei Temperiereinrichtungen und mindestens zwei Tem-
peraturmesseinrichtungen, insbesondere eine Anzahl
von drei oder vier und besonders bevorzugt zwei. Beim
normalen Temperierbetrieb der Temperierungsvorrich-
tung werden die zwei Temperiereinrichtungen T1 und
T2, die zumindest einem Abschnitt des mindestens einen
Temperierblocks in der Temperierungsvorrichtung zuge-
ordnet sind, und die zwei Temperaturmesseinrichtungen
S1 und S2, die zur Regelung der Temperatur eines Ab-
schnitts jeweils ihrer Temperiereinrichtung zugeordnet
sind, zur Regelung der Temperatur dieses Abschnitts
verwendet. Dabei können T1 und S1 oder T2 und S2
gemäß ihrer gegenseitigen Zuordnung jeweils näher an-
einander angeordnet sein als jeweils T1 und S2 oder T2
und S1. Zur Regelung der Temperatur, das heißt der
Temperierung dieses Abschnitts, werden die Temperier-
einrichtungen T1 und T2 sowie die Temperaturmessein-
richtungen S1 und S2 verwendet.
[0041] Es wird zunächst eine Temperaturdifferenz er-
mittelt, die durch Betreiben der Temperatureinrichtung
T1 innerhalb eines konstanten Zeitabschnitts von der
Temperaturmesseinrichtung S1 als erste Testgröße ge-
messen wird. Ferner wird eine Temperaturdifferenz er-
mittelt, die innerhalb dieses Zeitabschnitts durch Betrei-
ben der Temperiereinrichtung T2 von dieser Tempera-
turmesseinrichtung S2 als zweite Messgröße ermittelt
wird. Durch Vergleich jeweils der ersten Testgröße und
der zweiten Testgröße mit einer Referenzgröße kann zu-
nächst ermittelt werden, bei welchem Verbund von Bau-
teilen T1, S1, oder T2, S2 eine Funktionsstörung vorliegt.
Danach wird zeitlich nacheinander eine dritte Testgröße
und vorzugsweise eine vierte Testgröße ermittelt. Die
dritte Testgröße ist die Temperaturdifferenz, die bei S1
aufgrund einer Temperaturänderung mittels T2 innerhalb
eines vorgegebenen Zeitabschnitts ermittelt wird und die
vierte Testgröße ist die Temperaturdifferenz, die sich an
der Temperaturmesseinrichtung S2 innerhalb dieses
Zeitabschnitts aufgrund einer Temperierung mittels T1
ergibt. Es wird also eine Temperaturregelung des Tem-
perierblock(abschnitts) zunächst ausschließlich über
den Verbund T2, S1 und optional danach ausschließlich
über T1, S2 durchgeführt. Ein Vergleich dieser dritten
Testgröße mit einer weiteren Referenzgröße gibt Aus-
kunft darüber, ob bei dem Paar von Bauteilen T1, S2
oder T2, S1 eine Funktionsstörung vorliegt. Durch Ver-
gleich mit der ersten und zweiten Testgröße kann
schlussgefolgert werden, welches Bauteil T1, T2, S1
oder S2 einen Defekt aufweist. Weist z.B. der Verbund
S1, T1 eine Funktionsstörung auf, was mittels der ersten
Testgröße ermittelt wird und der Verbund S2, T2 keine
Funktionsstörung auf, was mittels der zweiten Testgröße
ermittelt wird, so liegt ein Defekt bei der Temperaturmes-
seinrichtung S1 dann vor, wenn der Verbund S1, T2 eine

Funktionsstörung ergibt, was mittels dieser dritten Test-
größe ermittelbar ist. Diese Diagnose kann bestätigt wer-
den, wenn die optional zu ermittelnde vierte Testgröße,
welche dem Verbund T1, S2 entspricht, keine Funktions-
störung ergibt.
[0042] In einer dritten Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens bezieht sich dieses ebenfalls zu-
sätzlich auf das Testen einer zweiten Testgröße dieser
Temperierungsvorrichtung, wobei diese Temperierungs-
vorrichtung mindestens einen, von diesem ersten Regel-
kreis verschiedenen, zweiten Regelkreis umfasst, wobei
diesem zweiten Regelkreis mindestens eine zweite Tem-
periereinrichtung und mindestens diese zweite, dieser
mindestens einen zweiten Temperiereinrichtung zuge-
ordnete, Temperaturmesseinrichtung zugeordnet sind,
und wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:
Betreiben dieser zweiten Temperiereinrichtung für die
Dauer mindestens eines ersten Zeitabschnitts ab min-
destens einer ersten Zeit; Erfassen mindestens einer
Messtemperatur aus dieser mindestens einen zweiten,
dieser zweiten Temperiereinrichtung zugeordneten,
zweiten Temperaturmesseinrichtung wenigstens zu ei-
ner zweiten Zeit; Ermitteln mindestens einer zweiten
Testgröße der Temperierungsvorrichtung unter Verwen-
dung dieser mindestens einen Messtemperatur; Ver-
gleich dieser zweiten Testgröße mit einer Referenzgrö-
ße. Das Verfahren ist also bei Temperierungsvorrichtun-
gen vorteilhaft, die zwei oder mehr, vorzugsweise unab-
hängige, Regelkreise aufweisen. Solche Temperie-
rungsvorrichtungen werden z.B. verwendet, um einen
Temperaturgradienten im Temperierblock zu erzeugen.
Indem das Verfahren die Messtemperaturen der Tem-
peraturmesseinrichtungen dieser Regelkreise individuell
erfasst, können zwei Testgrößen ermittelt werden, die
einzeln oder im Vergleich miteinander oder mit einer Re-
ferenzgröße Aufschluss über den Betriebszustand ge-
ben.
[0043] Insbesondere, wenn der Temperiereinrichtung
einer Temperierungsvorrichtung mehrere Temperatur-
messeinrichtungen zugeordnet sind, wird vorzugsweise
eine vierte Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens verwendet. Dieses Verfahren ist zum Ermitteln
einer Differenz aus Messtemperaturen als Testgröße ei-
ner Temperierungsvorrichtung gestaltet, und umfasst zu-
sätzlich zu den Schritten des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens die folgenden Schritte: Erfassen mindestens ei-
ner Messtemperatur aus dieser mindestens einen, zwei-
ten Temperaturmesseinrichtung wenigstens zu einer
zweiten Zeit; Verwenden dieser Messtemperatur zur Er-
mittlung dieser Testgröße, indem mindestens eine Diffe-
renz der Messtemperaturen dieser ersten und zweiten
Temperaturmesseinrichtungen gebildet wird, und Ver-
wenden dieser Differenz als diese Testgröße. Die zweite
Zeit, zu der mit der ersten Temperaturmesseinrichtung
die Messtemperatur erfasst wird, d.h. die zweite Zeit der
ersten Temperaturmesseinrichtung, und die zweite Zeit
der zweiten Temperaturmesseinrichtung sind vorzugs-
weise dieselbe Zeit. Die Messungen können aber auch
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zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen. Die genannte
Differenz ist ein Maß für die Abweichung des Betriebs-
zustands der getesteten Temperaturmesseinrichtungen.
Diese Ausgestaltung des Verfahrens ist insbesondere
auch in Kombination mit den oben beschriebenen Ge-
staltungen des Verfahrens verwendbar, die sich auf die
Ermittlung dieser zweiten Testgröße beziehen, d.h. so-
wohl diese erste als auch diese zweite Testgröße kann
eine Temperaturdifferenz sein, die mit zwei, insbeson-
dere unterschiedlichen oder auch derselben, Tempera-
turmesseinrichtungen ermittelt wurde.
[0044] Vorzugsweise wird ein absoluter Wert, z.B. eine
Zeit, eine Temperatur oder eine Zeitdifferenz oder Tem-
peraturdifferenz als Testgröße herangezogen. Dazu wird
vorzugsweise mittels des Regelkreises eine Solltempe-
ratur eingestellt, und der dann gemessene Temperatur-
wert für das Testverfahren verwendet. In einer fünften
Ausgestaltung umfasst das erfindungsgemäße Verfah-
ren deshalb vorzugsweise zusätzlich die Schritte: Anle-
gen einer Solltemperatur ab mindestens dieser ersten
Zeit an diesen Regelkreis, dem diese mindestens eine
Temperiereinrichtung und diese mindestens eine, dieser
mindestens einen Temperiereinrichtung zugeordnete,
Temperaturmesseinrichtung zugeordnet sind; Verwen-
den der zu dieser zweiten Zeit gemessenen Messtem-
peratur als diese Testgröße. Vorzugsweise wird dabei
auch die mindestens eine Messtemperatur erfasst, die
von dieser mindestens einen, dieser ersten Temperier-
einrichtung zugeordneten, ersten Temperaturmessein-
richtung zu dieser ersten Zeit gemessen wird. Es ist fer-
ner möglich, dass -insbesondere parallel zu dem letzt-
genannten Schritt- die Leistungsaufnahme dieser ersten
Temperiereinrichtung zwischen dieser ersten und dieser
zweiten Zeit mittels einer Leistungssteuerungseinrich-
tung als Testgröße erfasst wird und mit Referenzdaten
für die Leistungsaufnahme dieser ersten Temperierein-
richtung verglichen wird. Vorzugsweise ist diese zweite
Zeit so gewählt, dass der dabei temperierte Temperier-
block oder Temperierblockabschnitt die Solltemperatur
im Rahmen einer Toleranz angenommen hat. Vorzugs-
weise umfasst das Verfahren den Schritt, dass dieser
erste Zeitabschnitt derart gewählt ist, dass er eine War-
tezeit umfasst, z.B. 0 bis 900 Sekunden, 10 bis 50 Se-
kunden oder vorzugsweise 20 bis 40 Sekunden, die sich
an den Zeitpunkt anschließt, zu dem der zu temperieren-
de Temperierblock oder Temperierblockabschnitt inner-
halb einer Toleranz die Solltemperatur erreicht hat, um
eine stabile Temperaturmessung zu erreichen. Dazu
wird vorzugsweise zu Zeiten nach dieser ersten Zeit wie-
derholt, z.B. periodisch, die Messtemperatur mittels die-
ser ersten Temperaturmesseinrichtung erfasst. Diese
Solltemperatur zuzüglich einer Toleranz wird vorzugs-
weise als diese Referenzgröße verwendet. Es ist aber
auch möglich, dass diese Referenzgröße anders ist, ins-
besondere kleiner ist, als diese Solltemperatur, so dass
ein Vergleich der Messtemperatur mit der Referenzgrö-
ße insbesondere vor dem Erreichen der Solltemperatur
am Temperierblock erfolgen kann, so dass ein verkürztes

Testverfahren ermöglicht ist, was insbesondere zu einer
verkürzten Gesamtdauer des Testverfahrens führen
kann.
[0045] Alternativ zu einem absoluten Wert, z.B. einer
Zeit, Temperatur oder Differenz, kann eine zeitliche Wer-
tänderung, z.B. Temperaturänderungsgeschwindigkeit
oder Rate, als Testgröße herangezogen werden. Auf die-
se Weise können für den Betrieb einer Temperierungs-
vorrichtung relevante Leistungsparameter bestimmt
werden und die Leistungsfähigkeit der Vorrichtung ermit-
telt werden. Die genannte zeitliche Wertänderung lässt
sich durch den Quotienten aus Wertdifferenz geteilt
durch Zeitdifferenz darstellen. Dieser Quotient kann z.B.
Temperaturdifferenz geteilt durch Zeitspanne sein. Zur
Ermittlung dieses Quotienten kann eine Zeitspanne vor-
gegeben werden und die Temperaturdifferenz gemes-
sen werden, die sich bei Ablauf der vorgegebenen Zeit-
spanne einstellt. Die variable Größe ist in diesem Fall die
Temperaturdifferenz. Alternativ kann wiederholt die
Temperatur gemessen werden, und der Zeitpunkt und
somit die Zeitspanne ermittelt werden, bei der sich eine
vorgegebene Temperatur oder Temperaturdifferenz ein-
stellt. Die variable Größe ist in diesem Fall die Zeit oder
die Zeitspanne. Als Testgröße kann in beiden Fällen ent-
weder der Quotient oder die variable Größe verwendet
werden. Wählt man die variable Größe als Testgröße,
so wird der jeweils vorgegebene (konstante) Wert, z.B.
eine feste Temperaturdifferenz, auch der Referenzgröße
zugrunde liegen, die zum Vergleich mit der Testgröße
herangezogen wird. Die Verwendung der variablen Grö-
ße als Testgröße bietet insbesondere den Vorteil, dass
der Rechenschritt der Quotientenbildung und somit Re-
chenzeit eingespart wird.
[0046] Dazu umfasst das erfindungsgemäße Verfah-
ren in einer sechsten Ausgestaltung vorzugsweise die
Schritte: Erfassen mindestens einer Messtemperatur
aus dieser mindestens einen dieser Temperiereinrich-
tung zugeordneten Temperaturmesseinrichtung zu einer
dritten Zeit; Bilden der Differenz zweier Messtemperatu-
ren, von denen die eine zu dieser zweiten Zeit und die
andere zu dieser dritten Zeit gemessenen wurde; Bilden
eines zweiten Zeitabschnitts, welcher der Differenz die-
ser dritten Zeit und dieser zweiten Zeit entspricht; und
Verwenden dieser Differenz zweier Messtemperaturen
oder dieses zweiten Zeitabschnitts als diese erste Test-
größe. Diese dritte Zeit liegt bei allen Ausgestaltungen
des Verfahrens vorzugsweise hinter dieser zweiten Zeit.
[0047] Alternativ zu der sechsten Ausgestaltung um-
fasst das erfindungsgemäße Verfahren in einer siebten
Ausgestaltung vorzugsweise die Schritte: Erfassen min-
destens einer Messtemperatur aus dieser mindestens
einen dieser Temperiereinrichtung zugeordneten Tem-
peraturmesseinrichtung zu einer dritten Zeit; Bilden des
Quotienten aus der Differenz zweier Messtemperaturen,
von denen die eine zu dieser zweiten Zeit und die andere
zu dieser dritten Zeit gemessenen wurde, und eines
zweiten Zeitabschnitts, welcher der Differenz dieser drit-
ten Zeit und dieser zweiten Zeit entspricht, und Verwen-
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den dieses Quotienten aus Differenz und zweitem Zeit-
abschnitt als diese erste Testgröße.
[0048] Wie oben beschrieben, kann eine Zeitspanne
vorgegeben werden und die Temperaturdifferenz ge-
messen werden, die sich bei Ablauf der vorgegebenen
Zeitspanne einstellt. Dazu umfasst das Verfahren in einer
achten Ausgestaltung vorzugsweise ferner die Schritte:
Verwenden eines vorbestimmten zweiten Zeitabschnitts;
Verwenden der Summe dieser zweiten Zeit und dieses
vorbestimmten zweiten Zeitabschnitts als diese dritte
Zeit. In diesem Fall wird der zweite Zeitabschnitt konstant
gehalten und die Temperaturdifferenz an dieser ersten
Temperaturmesseinrichtung am Anfang und Ende die-
ses zweiten Zeitabschnitts ermittelt. Diese dritte Zeit ist
bei der Ermittlung eines Quotienten vorzugsweise so ge-
wählt, dass der Temperierblock die Solltemperatur noch
nicht erreicht. Dann wird die Temperaturdifferenz oder
der Quotient während eines Zeitabschnitts erfasst, in
dem sich die Temperatur des Temperierblocks kontinu-
ierlich ändert. Die dritte Zeit kann aber auch so gewählt
sein, dass der Temperierblock die Solltemperatur inner-
halb einer Toleranz bereits erreicht hat.
[0049] Wie oben beschrieben, ist es auch möglich und
vorzugsweise vorgesehen, dass eine Zeitdifferenz oder
ein Quotient als diese erste Testgröße verwendet wird,
wobei die Differenz der Messtemperaturen konstant ge-
halten wird, indem ermittelt wird, zu welcher dritten Zeit
diese Temperaturdifferenz gemessen wird. Dazu um-
fasst das Verfahren in einer neunten Ausgestaltung vor-
zugsweise die Schritte: Wiederholtes Erfassen minde-
stens einer veränderlichen Messtemperatur aus dieser
mindestens einen dieser Temperiereinrichtung zugeord-
neten Temperaturmesseinrichtung zu Zeitpunkten nach
dieser zweiten Zeit; Vergleich dieser veränderlichen
Messtemperatur mit einer Vergleichstemperatur;Erfas-
sen eines Zeitpunkts, zu dem diese veränderliche Mes-
stemperatur im Rahmen einer Toleranz diese Vergleich-
stemperatur erreicht hat und Verwenden dieses Zeit-
punkts als diese dritte Zeit. Die Vergleichstemperatur ist
vorzugsweise diese Solltemperatur oder eine andere,
vorgegebene, z.B. in der Temperierungsvorrichtung ge-
speicherte, Temperatur.
[0050] Je nach dem, ob eine variable Größe bzw. die-
ser Quotient gemäß der sechsten bzw. siebten Ausge-
staltung des Verfahrens ermittelt wird, indem diese Tem-
peraturdifferenz oder dieser zweite Zeitabschnitt kon-
stant gehalten wird, können andere Funktionsfehler der
Temperierungsvorrichtung ermittelt werden. Auf diese
Weise wird die Flexibilität des Testverfahrens erhöht.
[0051] Die Temperierung, insbesondere bei der sech-
sten oder siebten Ausgestaltung des Verfahrens, kann
entweder durch Anlegen einer Solltemperatur an den Re-
gelkreis oder durch Anlegen einer konstanten Leistung
an die Temperiereinrichtung erfolgen. Bei konstanter
Temperaturdifferenz umfasst das Verfahren in einer
zehnten Ausgestaltung deshalb vorzugsweise den
Schritt: Anlegen einer Solltemperatur ab mindestens die-
ser ersten Zeit und für mindestens die Dauer dieses er-

sten Zeitabschnitts an diesen ersten Regelkreis, dem
diese mindestens eine erste Temperiereinrichtung und
diese mindestens eine, dieser mindestens einen ersten
Temperiereinrichtung zugeordnete, erste Temperatur-
messeinrichtung, zugeordnet sind. Dabei ist diese Ver-
gleichstemperatur vorzugsweise diese Solltemperatur.
Ferner ist bei konstant gehaltener Temperaturdifferenz
vorzugsweise vorgesehen, dass das Verfahren in einer
elften Ausgestaltung den Schritt umfasst: Betreiben die-
ser mindestens einen ersten Temperiereinrichtung für
die Dauer mindestens dieses ersten Zeitabschnitts ab
mindestens einer ersten Zeit mit konstanter Leistung.
[0052] Um die Zuverlässigkeit des Testverfahrens und
dessen Funktionalität weiter zu erhöhen ist vorzugswei-
se vorgesehen, dass mindestens eine zweite Testgröße
ermittelt wird, die entweder mit dieser ersten Testgröße
oder mit einer Referenzgröße verglichen wird.
[0053] Für den Fall, dass mindestens zwei verschie-
dene Testgrößen mit dem Testverfahren ermittelt wer-
den, ist bevorzugt, dass das Verfahren mindestens einen
der beiden Schritte umfasst: Verwenden dieser zweiten
Testgröße als Referenzgröße zum Vergleich mit dieser
ersten Testgröße; Verwenden dieser ersten Testgröße
als Referenzgröße zum Vergleich mit dieser zweiten
Testgröße.
[0054] Für alle Ausgestaltungen oder Modifizierungen
des Verfahrens ist bevorzugt, dass diese Referenzgröße
eine Vergleichstemperatur ist, welche z.B. in einer Spei-
chereinrichtung der Temperierungsvorrichtung gespei-
chert ist, oder welche der Temperierungsvorrichtung
über eine Datenschnittstelle zur Verfügung gestellt wird.
[0055] Das Starten des Verfahrens erfolgt vorzugswei-
se manuell durch den Benutzer, vorzugsweise über ein
Eingabepanel an der Temperierungsvorrichtung. Vor-
zugsweise erfolgt das Starten des Verfahrens wahlweise
entweder manuell durch den Benutzer oder automatisch.
Ferner erfolgt das Starten des Verfahrens vorzugsweise
automatisch zu jeder mittels dieser Temperierungsvor-
richtung durchgeführten Messung an dieser mindestens
einen Probe, insbesondere zu einer, insbesondere jeder,
Durchführung eines Temperierprogramms mit minde-
stens einer Probe, insbesondere vor, nach oder während
der Durchführung eines Temperierprogramms. Vorzugs-
weise erfolgt das Starten des Verfahrens automatisch in
regelmäßigen Zeitabständen automatisch nach jeder n-
ten (n>=1) in Betriebnahme der Temperierungsvorrich-
tung oder jeder n-ten Anwendung der Temperierungs-
vorrichtung. Ferner ist es bevorzugt, dass das Starten
des Verfahrens automatisch nach einer bestimmten Ge-
samtbetriebsdauer der Temperierungsvorrichtung vor-
gesehen ist. Ferner ist bevorzugt, dass das Starten des
Verfahrens automatisch nach einer vorbestimmten Un-
tätigkeitszeit der Temperierungsvorrichtung erfolgt, in
dem sich die Temperierungsvorrichtung insbesondere
selbsttätig aus einem Stand-by-Modus heraus einschal-
tet, um dieses Testverfahren durchzuführen. Auf diese
Weise kann die Zuverlässigkeit der Temperierungsvor-
richtung verbessert werden und gleichzeitig ein Testver-
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fahren für den Benutzer in komfortabler Weise durchge-
führt werden. Vorzugsweise ist die Temperiervorrichtung
zur Durchführung mehrerer, insbesondere aller, dieser
beschriebenen Startmöglichkeiten ausgebildet.
[0056] Das erfindungsgemäße Verfahren ist vorzugs-
weise dazu ausgebildet, eine kurze Gesamtdauer seiner
Durchführung aufzuweisen, die vorzugsweise kleiner als
40 Minuten ist, vorzugsweise kleiner als 30 Minuten, vor-
zugsweise kleiner als 25 Minuten, besonders bevorzugt
kleiner als 20 Minuten, noch bevorzugter kleiner als 15
Minuten, noch bevorzugter kleiner als 10 Minuten, noch
bevorzugt kleiner als 9,5 Minuten und noch bevorzugter
kleiner als 6 Minuten. Am bevorzugtesten liegt die Ge-
samtdauer des erfindungsgemäßen Verfahrens unter 5
Minuten. Ferner ist die erfindungsgemäße Temperie-
rungsvorrichtung, insbesondere auch deren Testeinrich-
tung, vorzugsweise zur Durchführung eines Testverfah-
rens mit solch einer kurzen Gesamtdauer ausgebildet.
Eine kurze Gesamtdauer bietet den Vorteil, dass mehr
Zeit für die Durchführung der Primärfunktion einer Tem-
perierungsvorrichtung, nämlich das Durchführen minde-
stens eines Temperierprogramms, zur Verfügung steht.
So wird der Arbeitsfluss bei der Benutzung einer Tem-
perierungsvorrichtung, welche das erfindungsgemäße
Testverfahren durchführt, weniger verzögert und die Ver-
wendung dieser Temperierungsvorrichtung wird effizien-
ter und komfortabler. Ferner erlaubt eine kurze Verfah-
rensdauer, das Testverfahren öfter, insbesondere auto-
matisch, durchzuführen. Dadurch wird die Zuverlässig-
keit der Temperierungsvorrichtung verbessert. Für den
Fall, dass das Testverfahren vollständig während der
Durchführung eines Temperierprogramms durchgeführt
wird, kann die Dauer des Verfahrens sogar mit Null be-
zeichnet werden.
[0057] Die erfindungsgemäße Temperierungsvorrich-
tung und/oder das erfindungsgemäße Verfahren weist
ferner vorzugsweise eine Dokumentationsfunktion auf,
mittels der Daten dauerhaft, d.h. z.B. dauerhaft bezüglich
Stromunterbrechung, aufgezeichnet werden können.
Vorzugsweise weist die Temperierungsvorrichtung eine
Dokumentationseinrichtung auf, die eine Speicherein-
richtung oder Teile einer auch zur Speicherung anderer
Daten verwendeten Speichereinrichtung umfassen
kann. Diese Dokumentationseinrichtung ist vorzugswei-
se in dieser Temperierungsvorrichtung angeordnet, kann
aber auch als externe Einrichtung, z.B. als Teil eines ex-
ternen PCs, ausgebildet sein, welcher über eine Daten-
schnittstelle mit der Temperierungsvorrichtung verbun-
den ist. Die Dokumentationseinrichtung dient vorzugs-
weise zur Speicherung eines Testlogbuchs, welches Da-
teneinträge vorsieht, die z.B. Datum, Uhrzeit, Serien-
nummer, Benutzer und/oder Testergebnis (z.B. passed/
failed) umfassen. Entsprechend umfasst das Verfahren
vorzugsweise den Schritt: Eintragen mindestens eines
Dateneintrags in eine Dokumentationseinrichtung der
Temperierungsvorrichtung. Durch die Dokumentation
von Testergebnissen kann die Wartung und damit die
Zuverlässigkeit des Gerätes verbessert werden.

[0058] Das Ergebnis eines Testverfahrens wird dem
Benutzer vorzugsweise ausgegeben. Dies kann visuell
erfolgen, z.B. über ein Bedienungspanel der Temperie-
rungsvorrichtung, und/oder akustisch, z.B. über einen
Lautsprecher der Temperierungsvorrichtung. Ferner ist
bevorzugt, dass die erfindungsgemäße Temperierungs-
vorrichtung und/oder das erfindungsgemäße Verfahren
eine Nachweisfunktion umfasst, mit der ein Zertifikat über
ein durchgeführtes Testverfahren erstellt werden kann.
Dazu ist die Temperierungsvorrichtung vorzugsweise
zur Ausgabe eines Nachweisdatensatzes in einem Zer-
tifikat ausgebildet, indem Nachweisdaten z.B. visuell
über ein optionales Bedienungspanel der Temperie-
rungsvorrichtung oder über eine Datenschnittstelle an
ein externes Gerät, z.B. einen PC, einen mobilen Daten-
speicher oder einen Drucker ausgegeben oder abgebil-
det werden. Entsprechend umfasst das Verfahren vor-
zugsweise den Schritt: Erstellen eines Zertifikats aus
Nachweisdaten. Diese Nachweisdaten können einen
vom Benutzer wählbaren oder vorgegebenen Text ent-
halten, sowie einen Header mit Datum, Uhrzeit, Benut-
zername, Seriennummer der Vorrichtung oder Vorrich-
tungstyp. Zudem umfassen diese Nachweisdaten min-
destens ein Testergebnis eines zuvor durchgeführten
Testverfahrens, z.B. ein Gesamtergebnis und ein oder
mehrere Teilergebnisse.
[0059] Es ist möglich, dass das Verfahren mehrfach
und nacheinander und insbesondere mittels verschiede-
ner Komponenten zumindest teilweise gleichzeitig und
mehrfach durchgeführt wird, und ferner bevorzugt, dass
mehrere verschiedene der beschriebenen Ausgestaltun-
gen des Verfahrens kombiniert werden. Bei einem kom-
binierten Verfahren wird das erfindungsgemäße Verfah-
ren mehrfach durchgeführt, und zwar in mindestens einer
der beschriebenen Ausgestaltungen. Bei einem kombi-
nierten Verfahren wird vorzugsweise mindestens ein
Verfahren in einer Ausgestaltung zur Ermittlung eines
absoluten Wertes als Testgröße mit mindestens einem
Verfahren in einer Ausgestaltung zur Ermittlung einer
Wertänderung (genannte sechste oder siebte Ausgestal-
tung des Verfahrens) als Testgröße verwendet, um eine
oder mehrere Testgrößen zu ermitteln. Dadurch kann ein
besonders zuverlässiges Gesamtergebnis der Tests des
Betriebszustands der Temperierungsvorrichtung erhal-
ten werden.
[0060] Weitere Merkmale und Vorteile des erfindungs-
gemäßen Testverfahrens ergeben sich aus der obigen
Beschreibung der erfindungsgemäßen Temperierungs-
vorrichtung und deren Ausgestaltungen.
[0061] Das erfindungsgemäße Verfahren ist vorzugs-
weise zur Durchführung mit einer erfindungsgemäßen
Temperierungsvorrichtung vorgesehen. Es ist jedoch
auch möglich und bevorzugt, dass dieses erfindungsge-
mäße Verfahren mit einer anderen Temperierungsvor-
richtung durchgeführt wird.
[0062] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung der
Figuren und den Figuren. Gleiche Bezugszeichen in den
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Figuren kennzeichnen im Wesentlichen gleiche Bauteile
oder Verfahrensschritte, um Wiederholungen zu vermei-
den.

Figur 1 bis 7 sind schematische Darstellungen un-
terschiedlicher Ausführungsbeispiele der erfin-
dungsgemäßen Temperierungsvorrichtung.

Figur 7 bis 12 zeigen schematisch den Ablauf des
erfindungsgemäßen Verfahrens in unterschiedli-
chen Ausführungsbeispielen.

Figur 13 zeigt schematisch den Ablauf eines Verfah-
rens, welches das erfindungsgemäße Verfahren in
zwei Ausgestaltungen zu einem kombinierten Ver-
fahren kombiniert.

[0063] Die Temperierungsvorrichtung 1 ist ein Ther-
mocycler, der zur automatischen Durchführung einer Po-
lymerasekettenreaktion (PCR) in einer Vielzahl von
PCR-Proben ausgebildet ist. Der Thermocycler 1 weist
ein Gehäuse 2 und einen beheizbaren Deckel 3 auf. Er
umfasst einen im Wesentlichen quaderformigen Tempe-
rierblock 4, der ein einstückig aus Metall gefertigtes Bau-
teil ist. Der Temperierblock 4 weist an seiner Oberseite
eine Vielzahl von Aufnahmen 5 auf, die zur Aufnahme
einer Vielzahl von Probenbehältnissen, z.B. aus einer
PCR-Platte, ausgebildet sind. Die Probenbehältnisse
und die Aufnahmen 5 sind so ausgestaltet, dass zwi-
schen der Außenwand der Probenbehältnisse und der
Innenwand der Aufnahmen 5 eine möglichst große Kon-
taktfläche erreicht wird, die für jedes Probenbehältnis
gleich ist, um eine optimale und reproduzierbare Wär-
meübertragung zwischen Temperierblock 4 und Proben-
behältnis zu gewährleisten. Der Temperierblock 4 ist be-
heizbar über die Temperiereinrichtung 6, welche ein Pel-
tierelement ist. Am Temperierblock 4 sind ferner zwei
Temperaturmesseinrichtungen 7, 7’ angebracht, mittels
derer die Temperatur des Temperierblocks gemessen
werden kann.
[0064] Die Steuerung der Temperierungsvorrichtung
1 erfolgt mittels der Steuerungseinrichtung 8. Diese über-
nimmt insbesondere die Steuerung der Temperierung
des Temperierblocks 4.
[0065] Das Peltierelement 6 steht im großflächigen
Kontakt mit der Unterseite des Temperierblocks 4, so
dass sich oberhalb des Peltierelements 6 die Vielzahl
von Aufnahmen 5 befinden.
[0066] Als funktionellen Bestandteil der Temperie-
rungssteuerung umfasst die Steuerungseinrichtung 8 ei-
nen Regelkreis 9, dem diese Temperiereinrichtung 6 und
diese zwei Temperaturmesseinrichtungen 7 zugeordnet
sind. Der Regelkreis 9 umfasst die Schaltkreise des Reg-
lers 10, der über die Verbindungen 11, 13 zwei von den
Temperaturmesseinrichtungen 7, 7’ gemessene Tempe-
ratur-Istwerte als Regelgröße des Regelkreises 9 erhält.
Die Regelgröße wird z.B. über Mittelwertbildung aus den
beiden Temperatur-Istwerten gebildet. Durch Vergleich,

insbesondere Differenzbildung, des Temperatur-Istwer-
tes mit dem eingestellten Temperatur-Sollwert (Zieltem-
peratur) legt der Regler 10 einen Stellwert fest, der letzt-
endlich bestimmt, mit welcher Leistung die Temperier-
einrichtung 6 über die Verbindung 12 betrieben wird.
[0067] Die Temperierungsvorrichtung umfasst eine
Testeinrichtung 14, mit der ein Testverfahren durchge-
führt werden kann, bei dem mindestens eine Testgröße
ermittelbar ist, welche die Betriebsbereitschaft der Tem-
perierungsvorrichtung kennzeichnet. Die Testeinrich-
tung 14 ist innerhalb der Temperierungsvorrichtung 1 an-
geordnet und ist baulich in die Steuerungseinrichtung 8
integriert. Über die Signalleitung 15, den Regler 10 und
die Signalleitung 11 ist die Testeinrichtung 14 mit dem
Temperatursensor 7 signalverbunden und analog mit
dem zweiten Temperatursensor 7’ signalverbunden. So-
mit umfasst die Testeinrichtung eine Signalverbindung
zum Regelkreis 9, insbesondere zum Regler 10, und ist
insbesondere dazu ausgebildet, die an die Temperier-
einrichtung 6 abgegebene Leistung durch Beeinflussen
des Stellwerts des Regelkreises zu steuern. Ein Vorteil
der Verwendung von zwei Temperaturmesseinrichtun-
gen 7 und 7’, die einer Temperiereinrichtung 6 zugeord-
net sind, liegt darin, dass eine zusätzliche Datenquelle
geschaffen ist, welche in der Weise Auskunft über den
Betriebszustand der Vorrichtung geben kann, dass nicht
nur der Totalausfall eines Bauteils detektiert wird son-
dern auch Leistungsabweichungen der Bauteile detek-
tiert werden können. Der Sensor 7’ misst nicht nur die
mittels der Temperiereinrichtung 6 kontrollierte Tempe-
ratur, sondern liefert andererseits auch einen Vergleichs-
wert für die mittels des Sensors 7 gemessenen Daten.
Durch die beschriebenen Signalverbindungen der Test-
einrichtung 14 mit den Bauteilen der Temperierungsvor-
richtung kann ein Testverfahren mit der Temperierungs-
vorrichtung durchgeführt werden, ohne dass aufwändige
Zusatzhardware erforderlich ist. Auf diese Weise wird die
Zuverlässigkeit der Testeinrichtung und der Temperie-
rungsvorrichtung verbessert.
[0068] Der Testeinrichtung ist ein Abschnitt einer Spei-
chereinrichtung (Datenspeicher, nicht gezeigt), zugeord-
net, in dem ein Programmcode zur Durchführung eines
Testverfahrens, insbesondere des erfindungsgemäßen
Testverfahrens, gespeichert ist. Ferner ist der Testein-
richtung 14 ein weiterer Abschnitt einer Speichereinrich-
tung zugeordnet, welcher die Ergebnisse mindestens ei-
nes Testverfahrens speichert. Die Testeinrichtung 14
umfasst ferner eine Starteinrichtung 18 zum automati-
schen Starten eines Testverfahrens, wobei diese Start-
einrichtung in Signalverbindung mit dieser Testeinrich-
tung steht, so dass ein automatisches Starten dieses
Testverfahrens ermöglicht ist. Die Starteinrichtung um-
fasst eine Schaltungslogik, die im Ausführungsbeispiel
dazu ausgebildet ist, das Testverfahren nach jeder
Durchführung eines Temperierprogramms, welches z.B.
im Durchführen einer PCR bestehen kann, durchzufüh-
ren. Auch die Starteinrichtung ist in die Steuereinrichtung
8 baulich integriert.
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[0069] In Figur 2 umfasst das Ausführungsbeispiel der
erfindungsgemäßen Temperierungsvorrichtung, dem
Thermocycler 21, eine Testeinrichtung 24, die als exter-
ne Testeinrichtung ausgeführt ist. Die Testeinrichtung 24
ist über eine Signalleitung 17, eine Signalschnittstelle 16
mit der Steuerungseinrichtung 28 signalverbunden, und
über die Signalleitung 15, den Regler 10 und die Signal-
leitung 11 mit der Temperaturmesseinrichtung 7 signal-
verbunden und in ähnlicher Weise mit dem Sensor 7’ und
der Temperiereinrichtung 6 signalverbunden. Auch in
diesem Ausführungsbeispiel wird für die Durchführung
eines Testverfahrens die vorhandene Struktur der Tem-
perierungsvorrichtung, insbesondere die Sensoren be-
nutzt, so dass aufwändige Zusatzhardware nicht erfor-
derlich ist. Die Testeinrichtung 24 kann in ein externes
Steuerungsgerät, z.B. einen PC integriert sein, von dem
aus eine zentrale Steuerung der Testverfahren verschie-
dener Temperierungsvorrichtungen erfolgen kann. Vor-
zugsweise ist die Testeinrichtung 24 in ein Labor-Infor-
mations-Management-System (LIMS) eingebunden. Die
externe Ausführungsweise hat insbesondere den Vorteil,
dass Testverfahren, insbesondere das erfindungsgemä-
ße Verfahren, einfacher angepasst oder geändert wer-
den können und dass die Testergebnisse unmittelbarer
für eine externe Datenauswertung und Überwachung zur
Verfügung stehen.
[0070] Figur 3 zeigt eine Temperierungsvorrichtung
(Thermocycler) 31, die einen Regelkreis 32 umfasst, dem
ein erstes Peltierelement 38 und ein zweites Peltierele-
ment 39 zugeordnet sind. Ferner sind dem Regelkreis
32 die Temperaturmesseinrichtungen 7 und 7’ (Tempe-
ratursensoren) zugeordnet, wobei der Temperatursen-
sor 7 der Temperiereinrichtung 39 zugeordnet ist und der
Temperatursensor 7’ der Temperiereinrichtung 38 zuge-
ordnet ist. Die Temperatur des Temperierblocks 4, die
vom Temperatursensor 7 gemessen wird, wird dabei im
wesentlichen von der Temperiereinrichtung 39 beein-
flusst, die näher an diesem Sensor 7 angeordnet ist, als
die Temperiereinrichtung 38. Entsprechend wird die vom
Sensor 7’ gemessene Temperatur stärker von der näher
angeordneten Temperiereinrichtung 38 beeinflusst.
Durch diese Zuordnung von Temperatursensor 7 zu Pel-
tierelement 39 und von Sensor 7’ zu Peltierelement 38
lassen sich zahlreiche Testverfahren durchführen, wel-
che die Zuverlässigkeit der Temperierungsvorrichtung
31 verbessern. Anderseits besteht die Möglichkeit, durch
diese zwei Temperiereinrichtungen 38, 39 einen Tem-
peraturgradienten entlang der Aufnahmen 5 zu erzeu-
gen. Die Testeinrichtung 14’ ist über die Signalverbin-
dung 15, den Regler 33 und die Signalleitung 34 mit dem
Temperatursensor 7 signalverbunden und über die Si-
gnalleitung 15 den Regler 33 und die Signalleitung 35
mit der Temperiereinrichtung 39 signalverbunden. Ent-
sprechend ist die Testeinrichtung 14’ mit dem Sensor 7’
und der Temperiereinrichtung 38 signalverbunden. Die
Testeinrichtung 14’ kann dazu ausgebildet sein, die Tem-
periereinrichtung 38 oder die Temperiereinrichtung 39
vorübergehend abzuschalten, so dass nur mit einer Tem-

periereinrichtung geregelt wird. Dadurch ergeben sich
Möglichkeiten für weitere Testverfahren, welche die Zu-
verlässigkeit der Temperierungsvorrichtung verbessern,
indem sie über den Betriebszustand detaillierter Aus-
kunft geben.
[0071] Figur 4 zeigt eine Temperierungsvorrichtung
41, die zwei Regelkreise 42 und 42’ umfasst, wobei je-
dem Regelkreis zwei Temperiereinrichtungen und zwei
Temperaturmesseinrichtungen zugeordnet sind, und je-
der Temperiereinrichtung eine Temperaturmesseinrich-
tung zugeordnet ist. Dabei ist der Temperierblock 4 in
zwei Abschnitte 4a und 4b unterteilt, die von einem Ma-
terial schlechterer Wärmeleitfähigkeit, z.B. Luft, unter-
brochen sind. Dadurch werden störende Einflüsse zwi-
schen den Regelkreisen 42 und 42’, insbesondere stö-
rende Regelschwingungen vermindert. Der Regelkreis
42 umfasst die Peltierelemente 48 und 49 als Stellglieder,
die eine Temperatur auf den Abschnitt 4a des Tempe-
rierblocks auftragen, welche vom Temperatursensor 51,
welcher der Temperatureinrichtung 48 zugeordnet ist,
und der Temperaturmesseinrichtung 50, welche der
Temperiereinrichtung 49 zugeordnet ist, gemessen wer-
den. Diese Temperatur-Istwerte werden an den Regler
43 des Regelkreises 42 übertragen, wodurch der Regel-
kreis geschlossen wird. Analog ist der Regelkreis 42’ auf-
gebaut. Die Testeinrichtung 54 umfasst Signalverbin-
dungen zu den Regelkreisen 42 und 42’ sowie Signal-
verbindungen zu den Temperatursensoren 50, 51, 50’,
51’. Durch diese Anordnung von Bauteilen in der Tem-
perierungsvorrichtung 41 ist es möglich, weitere Verfah-
ren, insbesondere erfindungsgemäße Verfahren, zum
Testen des Betriebszustands in der Temperierungsvor-
richtung vorzusehen, wodurch die Zuverlässigkeit der
Temperierungsvorrichtung 41 verbessert wird.
[0072] Figur 5 zeigt die Temperierungsvorrichtung 61,
die zwei Regelkreise 62 und 62’ umfasst, wobei jedem
Regelkreis eine Temperiereinrichtung und eine Tempe-
raturmesseinrichtung zugeordnet ist. Ferner ist jeder
Temperiereinrichtung genau eine Temperaturmessein-
richtung zugeordnet. Dem Regelkreis 62 ist das Peltier-
element 66 zugeordnet, welches den Abschnitt 4a des
Temperierblocks 4 temperiert, um eine Temperatur im
Temperierblock zu erzeugen, welche vom Temperatur-
sensor 67, welcher der Temperiereinrichtung 66 des Re-
gelkreises 62 zugeordnet ist, gemessen wird und als Ist-
wert-Temperatur an den Regler 63 des Regelkreises 62
übertragen wird, wodurch der Regelkreis geschlossen
wird. Analog ist der Regelkreis 62’ aufgebaut. Statt eines
in Abschnitte getrennten Temperierblocks kann auch ein
einstückiger Temperierblock 4 verwendet werden. Die
Testeinrichtung 74 ist mittels der Signalleitung 75, dem
Regler 63 und der Signalleitung 64 mit dem Temperatur-
sensor 67 signalverbunden. Analog ist die Testeinrich-
tung 74 mit dem Temperatursensor 67’ signalverbunden.
Ferner umfasst die Testeinrichtung 74 jeweils eine Si-
gnalverbindung zu den Regelkreisen 62 und 62’ und den
Temperiereinrichtungen 66 und 66’. Auf diese Weise
können verschiedene Testverfahren mittels der mit der
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Testeinrichtung 74 signalverbundenen Bauteile, wie be-
schrieben, des Thermocyclers 61 durchgeführt werden,
wodurch dessen Betriebszustand zuverlässig überwacht
werden kann.
[0073] Figur 6 zeigt den Thermocycler 81, dessen
Temperierblock 4 aus vier Abschnitten, 4a, 4b, 4c und
4d besteht, wobei jeder Temperierblockabschnitt von ei-
ner Temperiereinrichtung temperiert wird, und einem ei-
genen Regelkreis zugeordnet ist. Dem Regelkreis 82 ist
das Peltierelement 86 zugeordnet, welche im Abschnitt
4a des Temperierblocks 4 eine Temperatur erzeugt, wel-
che vom Temperatursensor 87 gemessen wird und als
Istwert-Temperatur an den Regler 83 des Regelkreises
82 übertragen wird, wodurch der Regelkreis geschlossen
wird. Analog sind die Regelkreise 82’, 82" und 82"’ auf-
gebaut. Die Testeinrichtung 94 ist über die Signalleitung
95, den Regler 83 und die Signalleitung 84 mit der Tem-
peraturmesseinrichtung 87 signalverbunden und über
die Signalleitung 95, mit dem Regler 83 und die Signal-
leitung 85 mit der Temperiereinrichtung 86 signalverbun-
den. Analog ist die Testeinrichtung mit dem entsprechen-
den Bauteilen der Regelkreise 82’, 82" und 82"’ signal-
verbunden. Mittels dieser Signalverbindungen lassen
sich zahlreiche Testverfahren, insbesondere erfindungs-
gemäße Testverfahren mit der Temperierungsvorrich-
tung 81 durchführen, welche deren Betriebszustand
überwachen, und deren Zuverlässigkeit somit verbes-
sern.
[0074] Figur 7 zeigt schematisch den Ablauf des Ver-
fahrens 100 zum Testen mindestens einer ersten Test-
größe einer Temperierungsvorrichtung. Diese zur Durch-
führung des Verfahrens geeignete Temperierungsvor-
richtung, welche insbesondere die erfindungsgemäße
Testeinrichtung ist und einer der Gestaltungen gemäß
Fig. 1 bis 6 entsprechen kann, ist zur Temperierung min-
destens einer Probe, insbesondere einer PCR-Probe,
ausgebildet. Dazu umfasst die Temperierungsvorrich-
tung mindestens einen Temperierblock, der zur Aufnah-
me der mindestens einen Probe ausgebildet ist, minde-
stens eine erste Temperiereinrichtung, die zur Tempe-
rierung dieses mindestens einen Temperierblocks ange-
ordnet sind, mindestens eine erste Temperaturmessein-
richtung und mindestens eine zweite Temperaturmes-
seinrichtung, wobei jeder Temperiereinrichtung minde-
stens eine Temperaturmesseinrichtung zugeordnet ist,
mindestens eine Steuerungseinrichtung, die zur Steue-
rung der Temperierung des mindestens einen Tempe-
rierblocks ausgebildet ist, vorzugsweise einen Zeitgeber,
und mindestens einen ersten Regelkreis, dem diese min-
destens eine erste Temperiereinrichtung und diese min-
destens eine, dieser mindestens einen ersten Tempe-
riereinrichtung zugeordnete, erste Temperaturmessein-
richtung zugeordnet sind.
[0075] Das Verfahren 100 umfasst die Schritte: 101
Starten des Verfahrens; 102 Betreiben mindestens die-
ser ersten Temperiereinrichtung für die Dauer minde-
stens eines ersten Zeitabschnitts ab mindestens einer
ersten Zeit; 103 Erfassen mindestens einer Messtempe-

ratur aus dieser mindestens einen, dieser ersten Tem-
periereinrichtung zugeordneten, ersten Temperaturmes-
seinrichtung wenigstens zu einer zweiten Zeit; 104 Er-
mitteln mindestens einer ersten Testgröße der Tempe-
rierungsvorrichtung unter Verwendung dieser minde-
stens einen Messtemperatur; 105 Vergleich dieser er-
sten Testgröße mit einer Referenzgröße. Beim Verfah-
ren 100 wird als Referenzgröße gemäß Schritt 106 eine
in der Temperierungsvorrichtung gespeicherte, vorbe-
stimmte Größe verwendet.
[0076] Das in Figur 8 gezeigte Verfahren 110 zeigt eine
Ausgestaltung des Verfahrens 100, welches zusätzlich
zu den Schritten 101 bis 105 die Schritte umfasst: 111
Anlegen einer Solltemperatur ab mindestens dieser er-
sten Zeit an diesen Regelkreis, dem diese mindestens
eine Temperiereinrichtung und diese mindestens eine,
dieser mindestens einen Temperiereinrichtung zugeord-
nete, Temperaturmesseinrichtung zugeordnet sind; 114
Verwenden der zu dieser zweiten Zeit gemessenen Mes-
stemperatur als diese Testgröße. Schritt 111 veranlasst
den Regelkreis dazu, den Temperierblock zu temperie-
ren, d.h. zu heizen oder zu kühlen, um eine Solltempe-
ratur des Temperierblocks zu erreichen. Der zweite Zeit-
punkt der Messung der Temperatur, welche dann als
Testgröße verwendet wird (Schritt 114), kann z.B. so ge-
wählt werden, dass die Änderung der Temperatur des
Temperierblocks z.B. mittels dieser Temperaturmes-
seinrichtung, beobachtet wird. Dazu wird solange ge-
messen, bis sich innerhalb eines vorgegebenen Grenz-
werts keine Änderungen mehr einstellen, wodurch die
Temperatur zumindest nach dem weiteren Abwarten ei-
ner Wartezeit als eingestellt bewertet wird und die Tem-
peraturmessung des Schritts 103 erfolgt. Alternativ zur
Beobachtung des Temperaturwerts kann auch, insbe-
sondere unter Berücksichtigung der Größe des Tempe-
ratursprungs und der Starttemperatur und Solltempera-
tur und insbesondere unter Berücksichtigung der Historie
der Temperaturen am Temperierblock, eine Latenzzeit
(Wartezeit) angesetzt werden, innerhalb der eine stabile
Temperatureinstellung normalerweise erwartet wird.
Diese Latenzzeit kann z.B. 30 Sekunden betragen. Wird
in Schritt 105 eine Abweichung der in Schritt 104 be-
stimmten Testgröße, hier eine Temperatur, von der vor-
gegebenen und zu erwartenden Referenzgröße (Schritt
106) festgestellt, so ist das Testergebnis negativ und wird
dem Benutzer entsprechend ausgegeben.
[0077] Entsprechend umfasst das Verfahren 110 den
Schritt 107, der vorsieht, dass das Testergebnis von der
Testeinrichtung ausgegeben wird. Dies erfolgt vorzugs-
weise visuell, z.B. über ein Display an der Temperie-
rungsvorrichtung oder über eine externe Ausgabeein-
richtung, die z.B. das Display eines externen PCs sein
kann, welcher mit der Testeinrichtung über eine Daten-
schnittstelle signalverbunden sein kann. Das Testverfah-
ren 110 kann insbesondere von einer Testeinrichtung
der erfindungsgemäßen Temperierungsvorrichtung
durchgeführt werden. Ferner werden die Testergebnisse
elektronisch gespeichert und dokumentiert, z.B. mit einer
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Dokumentationseinrichtung der erfindungsgemäßen
Temperierungsvorrichtung oder auf einem externen PC.
Die Zuordnung mindestens einer Temperiermessein-
richtung zu dieser Temperiereinrichtung zu einem Ver-
bund ermöglicht es, dass der Betriebszustand dieses
Verbunds überwacht werden kann. Der Vergleich des
Schritts 105 der gemessenen Testgröße, z.B. der Tem-
peratur, die am Sensor zu einer bestimmten Zeit anliegt,
mit einer vorbestimmten Vergleichsgröße, die unter nor-
malen Betriebszustand der Temperierungsvorrichtung
erwartet würde, gibt darüber Auskunft, ob bei diesem
Verbund eine Betriebsstörung vorliegt oder nicht. So
kann der Ausfall dieses Bauteilverbunds detektiert wer-
den. Insbesondere, wenn das Starten des Verfahrens
automatisch erfolgt, z.B. nach jedem zehnten Durchfüh-
ren eines Temperierprogramms, kann die Zuverlässig-
keit der Temperierungsvorrichtung verbessert werden.
[0078] Figur 9 zeigt das Verfahren 120, welches sich
zusätzlich zum Testen einer ersten Testgröße gemäß
der Schritte 101 bis 105 auf das Testen einer zweiten
Testgröße dieser Temperierungsvorrichtung bezieht.
Das Verfahren ist z.B. geeignet für eine Temperierungs-
vorrichtung, deren ersten Regelkreis mindestens eine
zweite Temperiereinrichtung und mindestens eine, die-
ser mindestens einen zweiten Temperiereinrichtung zu-
geordnete, zweite Temperaturmesseinrichtung zugeord-
net sind. Ferner ist das Verfahren geeignet für eine Tem-
perierungsvorrichtung, die mindestens einen, von die-
sem ersten Regelkreis verschiedenen, zweiten Regel-
kreis umfasst, wobei diesem zweiten Regelkreis minde-
stens eine zweite Temperiereinrichtung und mindestens
eine, dieser mindestens einen zweiten Temperiereinrich-
tung zugeordnete, zweite Temperaturmesseinrichtung
zugeordnet sind. Beispiele solcher Temperiereinrichtun-
gen sind die in den Fig. 3 bis 6 dargestellten Themo-
cycler.
[0079] Das Verfahren 120 umfasst die Schritte: 101
Starten des Verfahrens; 102 Betreiben mindestens die-
ser ersten Temperiereinrichtung für die Dauer minde-
stens eines ersten Zeitabschnitts ab mindestens einer
ersten Zeit; 103 Erfassen mindestens einer Messtempe-
ratur aus dieser mindestens einen, dieser ersten Tem-
periereinrichtung zugeordneten, ersten Temperaturmes-
seinrichtung wenigstens zu einer zweiten Zeit; 104 Er-
mitteln mindestens einer ersten Testgröße der Tempe-
rierungsvorrichtung unter Verwendung dieser minde-
stens einen Messtemperatur; 105 Vergleich dieser er-
sten Testgröße mit einer Referenzgröße, welches diese
zweite Testgröße ist (Schritt 106b). Ferner sieht das Ver-
fahren 120 vor, dass gleichzeitig oder nicht gleichzeitig
zu den Schritten 102 bis 105 die Schritte durchgeführt
werden: 102’ Betreiben dieser zweiten Temperiereinrich-
tung für die Dauer mindestens eines ersten Zeitab-
schnitts ab mindestens einer ersten Zeit; 103’ Erfassen
mindestens einer Messtemperatur aus dieser minde-
stens einen zweiten, dieser zweiten Temperiereinrich-
tung zugeordneten, zweiten Temperaturmesseinrich-
tung wenigstens zu einer zweiten Zeit; 104’ Ermitteln

mindestens einer zweiten Testgröße der Temperie-
rungsvorrichtung unter Verwendung dieser mindestens
einen Messtemperatur; 105’ Vergleich dieser zweiten
Testgröße mit einer Referenzgröße, welche diese erste
Testgröße ist (Schritt 106b). Alternativ oder zusätzlich
kann jede Testgröße mit einer gespeicherten Referenz-
größe verglichen werden. Ein Vorteil der Ermittlung einer
zweiten Testgröße und damit ein Vorteil des Verfahrens
120 ist, dass sich die Temperier- und Temperaturmes-
seinrichtungen gegenseitig überwachen können, so
dass eine bessere Überwachung des Betriebszustands
der Temperierungsvorrichtung ermöglicht wird, die da-
durch zuverlässiger wird.
[0080] Figur 10 zeigt das Verfahren 130, welches zu-
sätzlich zu den Verfahrensschritten 101 bis 105 die
Schritte umfasst: 131 Erfassen mindestens einer Mes-
stemperatur aus dieser mindestens einen dieser Tem-
periereinrichtung zugeordneten Temperaturmessein-
richtung zu einer dritten Zeit; 134 Bilden der Differenz
zweier Messtemperaturen, von denen die eine zu dieser
zweiten Zeit und die andere zu dieser dritten Zeit gemes-
senen wurde, Bilden eines zweiten Zeitabschnitts, wel-
cher der Differenz dieser dritten Zeit und dieser zweiten
Zeit entspricht und Verwenden dieses zweiten Zeitab-
schnitts als diese erste Testgröße. Die Testgröße "Zeit-
abschnitt" wird in Bezug auf eine vorgegebene (konstan-
te) Temperaturdifferenz als Wertänderung ermittelt.
Auch die Referenzgröße, mit der diese Testgröße ver-
glichen wird, wurde bezüglich dieser konstanten Tempe-
raturdifferenz ermittelt und festgelegt. Es existiert somit,
auch wenn er in diesem Ausführungsbeispiel des Ver-
fahrens nicht explizit berechnet wird, ein Quotient. Dieser
hat die Dimension einer zeitlichen Wertänderung, insbe-
sondere einer Rate und insbesondere einer Temperatur-
änderungsgeschwindigkeit. Mittels einer solchen (zeitli-
chen) Wertänderung kann nicht nur der Ausfall eines Ver-
bunds aus Temperiereinrichtung und der mindestens ei-
nen, ihr zugeordneten Temperaturmesseinrichtung, fest-
gestellt werden, sondern gemäß Verfahren 140 auch die
Leistungsfähigkeit dieses Verbunds getestet werden. Ei-
ne Temperaturdifferenz, Zeitdifferenz oder der Quotient
der beiden Werte wird ermittelt, indem entweder eine
Zeitdifferenz vorgegeben wird und die sich einstellende
Temperaturdifferenz ermittelt wird oder alternativ, indem
ermittelt wird, innerhalb welcher Zeit sich ein vorbe-
stimmte Temperaturdifferenz ausbildet.
[0081] Die zweite der genannten Alternativen ist in
dem Figur 11 gezeigten Verfahren 140 ausgeführt, wel-
ches zusätzlich zu den Verfahrensschritten 101 bis 105
und 131 und 134 die Schritte umfasst: 141 Wiederholtes
Erfassen mindestens einer veränderlichen Messtempe-
ratur aus dieser mindestens einen dieser ersten Tempe-
riereinrichtung zugeordneten ersten Temperaturmes-
seinrichtung zu Zeitpunkten nach dieser zweiten Zeit,
Vergleich dieser veränderlichen Messtemperatur mit ei-
ner Vergleichstemperatur; 143 Erfassen eines Zeit-
punkts, zu dem diese veränderliche Messtemperatur im
Rahmen einer Toleranz diese Vergleichstemperatur er-
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reicht hat und Verwenden dieses Zeitpunkts als diese
dritte Zeit. Die in Schritt 104 als Testgröße ermittelte Zeit-
differenz kann entweder mit einer gespeicherten Größe
verglichen werden (Schritt 106) oder mit einer anderen
Testgröße verglichen werden (Schritt 106b).
[0082] In Figur 12 ist das Verfahren 150 gezeigt, bei
dem zwei Zeitdifferenzen als Testgrößen ermittelt wer-
den. Es kann z.B. von einer Temperierungsvorrichtung
durchgeführt werden, bei der einer Temperiereinrichtung
zwei Temperaturmesseinrichtungen zugeordnet sind.
[0083] Beispiele für eine solche Temperierungsvor-
richtung sind die in den Fig. 1 und 2 gezeigten Thermo-
cycler. Die Temperiereinrichtung bildet mit der ihr zuge-
ordneten ersten Temperaturmesseinrichtung einen er-
sten Bauteilverbund und bildet mit der ihr zugeordneten
zweiten Temperaturmesseinrichtung einen zweiten Bau-
teilverbund, wobei für jeden Verbund eine eigene Test-
größe zur Kennzeichnung der Leistungsfähigkeit des
Verbunds ermittelt wird. Das Verfahren 150 startet auto-
matisch (Schritt 101) nach Durchführung eines Tempe-
rierprogramms, und temperiert den Temperierblock mit
der Temperiereinrichtung ab einer ersten Zeit (102). Dem
Regelkreis der Temperierungsvorrichtung, dem die Tem-
periereinrichtung zugeordnet ist, wird z.B. ein Sollwert
vorgegeben. Es werden mittels der dieser Temperierein-
richtung zugeordneten zwei Temperaturmesseinrichtun-
gen jeweils zwei Temperaturwerte zu zwei Zeitpunkten
ermittelt. Die beiden Zeitpunkte der Temperaturmessun-
gen, nämlich zuerst diese zweite Zeit und danach diese
dritte Zeit, werden ermittelt, bevor die Solltemperatur er-
reicht ist. Die vorgegebene konstante Temperaturdiffe-
renz, bei deren Erreichen diese dritte Zeit festgehalten
wird, beträgt z.B. 30°C. Die dem ersten Bauteilverbund
zugeordnete, als erste Testgröße ermittelte Zeitdifferenz
zwischen dritter und zweiter Zeit ist z.B. 30 Sekunden,
die dem zweiten Bauteilverbund zugeordnete zweite
Testgröße ist z.B. 35 s. Angenommen, der normalerwei-
se bei den gewählten Bedingungen erwartete (Refe-
renz-)Wert für die Zeitdifferenz läge bei 30 s mit einer
Toleranz von 0,5 s. Dann sind entweder beide Tempe-
ratursensoren defekt oder die Temperiereinrichtung de-
fekt. Es ist unwahrscheinlicher, dass zwei Bauteile
gleichzeitig einen Defekt aufweisen als dass nur ein Bau-
teil defekt ist. Deshalb ist es in diesem Fall wahrschein-
licher, dass die Temperiereinrichtung einen Defekt auf-
weist, z.B. eine mangelbehaftete Verbindung zum Tem-
perierblock. Auf diese Weise kann durch die Gestaltung
der Temperiervorrichtung mit zwei Sensoren pro Regel-
kreis und Temperiereinrichtung sowie das erfindungsge-
mäße Verfahren zusätzliche Sicherheit bei der Analyse
des Betriebszustands der Temperiervorrichtung gewon-
nen werden.
[0084] Figur 13 zeigt ein Verfahren 160, bei dem zwei
verschieden ausgestaltete erfindungsgemäße Verfah-
ren zu einem Testverfahren kombiniert werden, wodurch
ein besonders zuverlässiger Test des Betriebszustands
einer Temperiervorrichtung erreicht wird. Das Verfahren
160 wird z.B. von einer Temperierungsvorrichtung durch-

geführt, bei dem einer Temperiereinrichtung zwei Tem-
peraturmesseinrichtungen zugeordnet sind, vgl. Fig. 1
und 2. Eine erste Testgröße und eine zweite Testgröße
werden in einem zeitlich überlappenden Ablauf ermittelt.
Das Verfahren wird durch eine manuelle Benutzereinga-
be, die z.B. über ein Bedienpanel der Temperierungs-
vorrichtung erfolgt, im Schritt 101 gestartet. An den Re-
gelkreis der Temperiereinrichtung wird ein Sollwert an-
gelegt (162) und die Temperiereinrichtung zum Aufhei-
zen veranlasst. Die erste Testgröße ist eine Differenz
von zwei Temperaturwerten, die von den der Temperier-
einrichtung zugeordneten Temperatursensoren gleich-
zeitig, und zwar zu dieser zweiten Zeit ermittelt wird (103,
163) und deren Differenz als erste Testgröße verwendet
wird (164, 104). Um sicher zu stellen, dass die Tempe-
ratur im Temperierblock an den Positionen beider Tem-
peratursensoren ausgeregelt ist, ist diese zweite Zeit vor-
zugsweise so gewählt, dass eine Wartezeit von z.B. 30
Sekunden nach Erreichen der Sollwerttemperatur einge-
schlossen ist, innerhalb der sich die Temperatur stabili-
siert.
[0085] Die zweite Testgröße im Verfahren 160 ist die
für das Erreichen einer vorgegebene Temperaturdiffe-
renz benötigte Zeitspanne. Sie entspricht somit einer
Temperaturänderungsgeschwindigkeit, ohne dass aller-
dings der Quotient aus Temperatur- und Zeitdifferenz ex-
plizit berechnet wird. Die Zeitspanne wird ermittelt, indem
nicht nur zu den Zeitpunkten dieser zweiten Zeit (103)
des Verfahrens 160 gemessen wird, sondern zusätzlich
zwei weitere Zeitpunkte und zwei weitere Temperatur-
werte herangezogen werden. Diese Zeitpunkte sind eine
dritte Zeit (131), und eine weitere zweite Zeit (103’), wo-
bei diese dritte Zeit während dem Temperieren, also
nach dieser ersten Zeit und nach dieser weiteren zweiten
Zeit vorgesehen ist. Diese weitere zweite Zeit (103’) ist
vorzugsweise so gewählt, dass der Temperatursollwert
noch nicht erreicht ist, so dass die Temperatur zwischen
den Zeitpunkten einen z.B. ansteigenden, insbesondere
im Wesentlichen rampenförmigen Verlauf aufweist. Die
gemessene Temperaturdifferenz kann von diesem er-
sten oder diesem zweiten Temperatursensor geliefert
werden, oder es wird eine Kombination der Sensoren
verwendet, z.B. durch Mittelwertbildung.
[0086] Sowohl die erste Testgröße als auch die zweite
Testgröße werden mit gespeicherten Referenzwerten
verglichen (105, 106; 105", 106"), und es wird jeweils ein
Teilergebnis des Testverfahrens ausgegeben (107,
107"). Mit diesem kombinierten, zeitlich überlappenden
Verfahren können zeitsparend weitere Testdaten ermit-
telt werden, die Auskunft über den Betriebszustand der
Temperierungsvorrichtung geben. Vorzugsweise weist
ein solches, kombiniertes Testverfahren weitere Ausge-
staltungen des erfindungsgemäßen Verfahrens auf, in-
dem z.B. nach Ermittlung der ersten Testgröße, die wäh-
rend eines Heizschritts bestimmt wurde, weitere Test-
größen ermittelt werden, die während Abkühlschritten er-
mittelt werden. Es können z.B. in diesem kombinierten
Verfahren nacheinander die Temperaturwerte 35°C
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(Ausgangswert), 95°C, 35°C, 95°C, 75°C, 55°C, 35°C
und 4°C angefahren werden, und bei jedem Erreichen
dieser Sollwerte eine Testgröße ermittelt werden. Damit
wird ein Testverfahren geschaffen, welches über die Be-
triebsfähigkeit der Temperierungsvorrichtung in unter-
schiedlichen, betriebsgemäßen Temperaturregionen
und sowohl über die Aufheizleistung als auch über die
Abkühlleistung Auskunft gibt. Ein solches kombiniertes
Testverfahren ergibt eine besonders vollständige Aus-
kunft über den Betriebszustand der Temperierungsvor-
richtung.

Patentansprüche

1. Temperierungsvorrichtung (1; 21; 31; 41; 61; 81) zur
Durchführung eines Temperierprogramms für min-
destens eine Probe, insbesondere PCR-Probe, um-
fassend:

mindestens einen Temperierblock (4), der zur
Aufnahme der mindestens einen Probe ausge-
bildet ist,
mindestens eine Temperiereinrichtung (6; 38,
39; 48, 49; 86), die zur Temperierung dieses
mindestens einen Temperierblocks (4) ange-
ordnet ist,
mindestens eine Temperaturmesseinrichtung,
welche dieser Temperiereinrichtung zugeord-
net ist,
mindestens einen Regelkreis (9; 32; 42; 62; 82)
zur Regelung einer Temperatur, dem minde-
stens eine Temperiereinrichtung und minde-
stens eine dieser mindestens einen Temperier-
einrichtung zugeordnete Temperaturmessein-
richtung zugeordnet sind,
mindestens eine Steuerungseinrichtung (8; 58;
68; 88), die zur Steuerung der Temperierung
des mindestens einen Temperierblocks ausge-
bildet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Temperierungsvorrichtung mindestens zwei
Temperaturmesseinrichtungen (7; 50, 51; 67;
87) umfasst, die mindestens einem Regelkreis
zugeordnet sind,
und der Temperierungsvorrichtung eine Test-
einrichtung (14; 24; 14’; 54; 74; 94) zur Durch-
führung eines Testverfahrens zugeordnet ist,
wobei diese Testeinrichtung eine Signalverbin-
dung (15; 17; 75; 95) zu mindestens einer dieser
mindestens zwei Temperaturmesseinrichtun-
gen (7; 50, 51; 67; 87) umfasst,
so dass mittels dieser Signalverbindung (15; 17;
75; 95) mindestens eine Testgröße der Tempe-
rierungsvorrichtung ermittelbar ist, welche den
Betriebszustand der Temperierungsvorrichtung
kennzeichnet.

2. Temperierungsvorrichtung gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass sie mindestens einen
Regelkreis umfasst, dem mindestens zwei Tempe-
riereinrichtungen und mindestens zwei Temperatur-
messeinrichtungen zugeordnet sind, wobei jeder
Temperiereinrichtung mindestens eine Temperatur-
messeinrichtung zugeordnet ist.

3. Temperierungsvorrichtung gemäß mindestens ei-
nem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie eine Starteinrichtung (18) zum
Starten eines Testverfahrens umfasst, wobei diese
Starteinrichtung in Signalverbindung mit dieser Te-
steinrichtung steht.

4. Temperierungsvorrichtung gemäß Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass diese Starteinrich-
tung zum manuellen Starten eines Testverfahrens
ausgebildet ist.

5. Temperierungsvorrichtung gemäß mindestens ei-
nem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie die Funktion eines Thermo-
cyclers aufweist, der zur Durchführung einer PCR-
Reaktion in mindestens einer PCR-Probe geeignet
ist.

6. Verfahren zum Testen mindestens einer ersten
Testgröße einer Temperierungsvorrichtung, welche
der Temperierung mindestens einer Probe, insbe-
sondere einer PCR-Probe, dient, wobei diese Tem-
perierungsvorrichtung mindestens einen Temperier-
block, der zur Aufnahme der mindestens einen Pro-
be ausgebildet ist, mindestens eine erste Tempe-
riereinrichtung, die zur Temperierung dieses minde-
stens einen Temperierblocks angeordnet sind, min-
destens eine erste Temperaturmesseinrichtung und
mindestens eine zweite Temperaturmesseinrich-
tung, wobei jeder Temperiereinrichtung mindestens
eine Temperaturmesseinrichtung zugeordnet ist,
mindestens eine Steuerungseinrichtung, die zur
Steuerung der Temperierung des mindestens einen
Temperierblocks ausgebildet ist, und mindestens ei-
nen ersten Regelkreis, dem diese mindestens eine
erste Temperiereinrichtung und diese mindestens
eine, dieser mindestens einen ersten Temperierein-
richtung zugeordnete, erste Temperaturmessein-
richtung zugeordnet sind, umfasst, und wobei das
Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

- Starten des Verfahrens (101);
- Betreiben mindestens dieser ersten Tempe-
riereinrichtung für die Dauer mindestens eines
ersten Zeitabschnitts ab mindestens einer er-
sten Zeit (102);
- Erfassen mindestens einer Messtemperatur
aus dieser mindestens einen, dieser ersten
Temperiereinrichtung zugeordneten, ersten
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Temperaturmesseinrichtung wenigstens zu ei-
ner zweiten Zeit (103);
- Ermitteln mindestens einer ersten Testgröße
der Temperierungsvorrichtung unter Verwen-
dung dieser mindestens einen Messtemperatur
(104);
- Vergleich dieser ersten Testgröße mit einer
Referenzgröße (105).

7. Verfahren gemäß Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es sich zusätzlich auf das Testen
einer zweiten Testgröße dieser Temperierungsvor-
richtung bezieht, wobei diesem ersten Regelkreis
mindestens eine zweite Temperiereinrichtung und
mindestens diese zweite Temperaturmesseinrich-
tung, welche dieser zweiten Temperiereinrichtung
zugeordnet ist, zugeordnet sind, und wobei das Ver-
fahren die folgenden Schritte umfasst:

- Betreiben dieser zweiten Temperiereinrich-
tung für die Dauer mindestens eines ersten Zeit-
abschnitts ab mindestens einer ersten Zeit
(102’);
- Erfassen mindestens einer Messtemperatur
aus dieser mindestens einen zweiten, dieser
zweiten Temperiereinrichtung zugeordneten,
zweiten Temperaturmesseinrichtung wenig-
stens zu einer zweiten Zeit (103’);
- Ermitteln mindestens einer zweiten Testgröße
der Temperierungsvorrichtung unter Verwen-
dung dieser mindestens einen Messtemperatur
(104’);
- Vergleich dieser zweiten Testgröße mit einer
Referenzgröße (105’).

8. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 6 oder 7,
wobei das Verfahren die Schritte umfasst:

- Erfassen mindestens einer Messtemperatur
aus dieser mindestens einen, zweiten Tempe-
raturmesseinrichtung wenigstens zu einer zwei-
ten Zeit (163);
- Verwenden dieser Messtemperatur zur Ermitt-
lung dieser Testgröße, indem mindestens eine
Differenz der Messtemperaturen dieser ersten
und zweiten Temperaturmesseinrichtungen ge-
bildet wird, und Verwenden dieser Differenz als
diese Testgröße (164).

9. Verfahren gemäß mindestens einem der Ansprüche
6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
fahren die Schritte umfasst:

- Anlegen einer Solltemperatur ab mindestens
dieser ersten Zeit an diesen Regelkreis, dem
diese mindestens eine Temperiereinrichtung
und diese mindestens eine, dieser mindestens
einen Temperiereinrichtung zugeordnete, Tem-

peraturmesseinrichtung zugeordnet sind (111);
- Verwenden der zu dieser zweiten Zeit gemes-
senen Messtemperatur als diese Testgröße
(114).

10. Verfahren gemäß mindestens einem der Ansprüche
6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
fahren die Schritte umfasst:

- Erfassen mindestens einer Messtemperatur
aus dieser mindestens einen, dieser ersten
Temperiereinrichtung zugeordneten, ersten
Temperaturmesseinrichtung zu einer dritten
Zeit (131);
- Bilden der Differenz zweier Messtemperatu-
ren, von denen die eine zu dieser zweiten Zeit
und die andere zu dieser dritten Zeit gemesse-
nen wurde, Bilden eines zweiten Zeitabschnitts,
welcher der Differenz dieser dritten Zeit und die-
ser zweiten Zeit entspricht und Verwenden die-
ses zweiten Zeitabschnitts als diese erste Test-
größe. (134).

11. Verfahren gemäß Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verfahren die Schritte umfasst:

- Wiederholtes Erfassen mindestens einer ver-
änderlichen Messtemperatur aus dieser minde-
stens einen dieser ersten Temperiereinrichtung
zugeordneten ersten Temperaturmesseinrich-
tung zu Zeitpunkten nach dieser zweiten Zeit,
Vergleich dieser veränderlichen Messtempera-
tur mit einer Vergleichstemperatur (141);
- Erfassen eines Zeitpunkts, zu dem diese ver-
änderliche Messtemperatur im Rahmen einer
Toleranz diese Vergleichstemperatur erreicht
hat und Verwenden dieses Zeitpunkts als diese
dritte Zeit (143).

12. Verfahren gemäß mindestens einem der Ansprüche
8, 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass das
Verfahren den Schritt umfasst:

- Anlegen einer Solltemperatur ab mindestens
dieser ersten Zeit und für mindestens die Dauer
dieses ersten Zeitabschnitts an diesen Regel-
kreis, dem diese mindestens eine Temperier-
einrichtung und diese mindestens eine, dieser
mindestens einen Temperiereinrichtung zuge-
ordnete, Temperaturmesseinrichtung zugeord-
net sind (162).

13. Verfahren gemäß mindestens einem der Ansprüche
6 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
fahren den Schritt umfasst:

- Verwenden einer in der Temperierungsvorrich-
tung gespeicherten Größe als Referenzgröße
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(106).

14. Verfahren gemäß mindestens einem der Ansprüche
6 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
fahren den Schritt umfasst:

- Verwenden einer anderen Testgröße als Re-
ferenzgröße (106b).

15. Kombiniertes Verfahren, bei dem mindestens ein
Verfahren gemäß Anspruch 9 mit mindestens einem
Verfahren gemäß Anspruch 10 kombiniert wird, um
eine oder mehrere Testgrößen zu ermitteln.

16. Verfahren gemäß mindestens einem der Ansprüche
6 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
fahren zumindest zeitweise während der Durchfüh-
rung dieses Temperierprogramms durchgeführt
wird.

17. Verfahren gemäß mindestens einem der Ansprüche
6 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass es von
einer Temperierungsvorrichtung gemäß mindestens
einem der Ansprüche 1 bis 5 durchgeführt wird.
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